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Bundestagsfinanzausschuss: Beschlussempfehlungen zum Regierungs-

entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

(sog. Share Deals) 

Wie bereits letzte Woche angedeutet, hat der Finanzausschuss des Bundestags 

am 14.04.2021 zum Regierungsentwurf für das Gesetz zur Änderung des 

GrEStG getagt und hierbei seine Beschlussempfehlungen für das Bundes-

tagsplenum ausgesprochen (zum Regierungsentwurf vgl. TAX WEEKLY 

# 28/2019). 

Die wesentlichen Maßnahmen des Regierungsentwurfs wurden bestätigt, insbe-

sondere  

 die Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands für Kapitalgesellschaften 

(§ 1 Abs. 2b GrEStG-E), 

 die Absenkung der Beteiligungsgrenzen von 95 auf 90 % und  

 die Verlängerung der Fristen auf 10 bzw. 15 Jahre. 

Der Finanzausschuss des Bundestags sieht im Vergleich zum Regierungsentwurf 

lediglich folgenden Anpassungsbedarf:  

 Inkrafttreten: zum 01.07.2021. 

 Einführung einer Börsenklausel in einem neuen § 1 Abs. 2c GrEStG-E. Diese 

ist allerdings inhaltlich stark beschränkt und damit praktisch massiv unzu-

reichend (u.a. Geltung nur für die Anwendungsfälle der §§ 1 Abs. 2a und Abs. 

2b GrEStG, jeweils Satz 1, also insbesondere nicht für mittelbare Anteilsver-

änderungen an börsennotierten Gesellschaften). 

 Als Zählerwerbe im Rahmen der Anwendung des § 1 Abs. 2b GrEStG-E (§ 23 

Abs. 23 GrEStG-E) sollen nun nur noch solche gelten, die dinglich ab Inkraft-

treten des Gesetzes vollzogen werden. 

 Die im Regierungsentwurf vorgesehenen Änderungen zur Festsetzung des 

Verspätungszuschlags (§ 19 Abs. 6 GrEStG-E; bereits mit dem JStG 2020 

umgesetzt) und zu den Forward Transaktionen (§ 23 Abs. 22 GrEStG-E; in-

folge Zeitablaufs kein Anwendungsbereich mehr) wurden gestrichen. 

Dem Vernehmen nach ist die 2./3. Lesung im Bundestag aktuell für die kommen-

de Woche (16. KW) angedacht. 

 

BMF: Anwendungsfragen zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist und 

der zinsfreien Karenzzeit durch das Gesetz vom 15.02.2021 

Angesichts der durch die Corona-Pandemie verursachten Ausnahmesituation 

wurden die Erklärungsfrist in beratenen Fällen (§ 149 Abs. 3 AO) und die zins-

freie Karenzzeit (§ 233a Abs. 2 AO) für den Veranlagungszeitraum 2019 durch 

Art. 97 § 36 EGAO zur Abgabenordnung in der Fassung des Gesetzes vom 

15.02.2021 (BGBl. I S. 237) um fünf bzw. sechs Monate verlängert (vgl. TAX 

WEEKLY # 4/2021). Das BMF-Schreiben vom 15.04.2021 soll die sich hieraus 
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ergebenden Anwendungsfragen (u.a. zum Verspätungszuschlag) beantworten. 

Das BMF-Schreiben enthält aber auch einen eigenen Abschnitt zu nicht bera-

tenen Fällen. 

 
BMF: Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn 

Seit dem 01.01.2020 ist der Begriff des Sachlohns gesetzlich geregelt (§ 8 Abs. 1 

Satz 2 EStG). Danach sind „zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kos-

tenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag 

lauten“ stets als Barlohn zu versteuern. Steuerliche Vergünstigungen für Sachbe-

züge, wie z.B. die Anwendung der monatlichen 44 € - Sachbezugsfreigrenze oder 

die Pauschalierung nach § 37b EStG mit einem Steuersatz von 30 % sind in die-

sen Fällen nicht anwendbar. Gutscheine und Geldkarten sind weiterhin Sachlohn, 

wenn sie ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen berechti-

gen und wenn sie die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 des Zahlungsdiensteauf-

sichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Die monatliche 44 € - Sachbezugsfreigrenze ist für 

diese Sachbezüge allerdings nur anwendbar, wenn die Gutscheine und Geldkar-

ten zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden, in Ge-

haltsumwandlungsfällen gilt sie nicht (§ 8 Abs. 2 Satz 11 i.Vm. § 8 Abs. 4 EStG).  

Zur Anwendung dieser Regelungen hat die Finanzverwaltung nun im BMF-

Schreiben vom 13.04.2021 mit zahlreichen Beispielen Stellung genommen. Das 

Schreiben ist rückwirkend ab 01.01.2020 anzuwenden. Nur für Gutscheine und 

aufladbare Geldkarten, die die Kriterien des ZAG nicht erfüllen können noch bis 

zum 31.12.2021 die bisherigen Grundsätze zur Abgrenzung von Barlohn und 

Sachlohn angewendet werden. Dabei war entscheidend, was der Mitarbeiter vom 

Arbeitgeber beanspruchen kann. 

Diese Übergangsregelung ist z.B. relevant für Gutscheine die bei Online-

Händlern auch für Produkte von Fremdanbietern in einem sog. Marketplace ein-

gelöst werden können. Nach der neuen Definition werden diese nicht mehr als 

Sachzuwendung angesehen. Damit sind viele der heute üblicherweise eingesetz-

ten Gutscheine künftig als Barlohn zu versteuern. Arbeitgeber, die solche Gut-

scheine noch vorrätig haben, sollten diese noch in diesem Kalenderjahr ausge-

ben. 

 

EuGH: Einbeziehung von Personengesellschaften in die Organschaft 

Mit seinem Urteil vom 15.04.2021 (C-868/19) hat der EuGH die restriktive Auffas-

sung der deutschen Finanzverwaltung und des BFH zur finanziellen Eingliede-

rung von Personengesellschaften in eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft als 

unionsrechtswidrig eingestuft. 

In dem vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg vorgelegten Verfahren war die 

Klägerin, die M-GmbH, als Kommanditistin an einer GmbH & Co. KG („KG“) be-

teiligt. Die Beschlussfassung für die KG erfolgte grundsätzlich mit einfacher 

Mehrheit, wobei nach deren Gesellschaftsvertrag die Klägerin sechs Stimmen 

besaß und die restlichen fünf Gesellschafter jeweils eine Stimme hatten. Da so-
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wohl die Klägerin als auch die A-GmbH (Komplementärin der GmbH & Co. KG) 

durch denselben Geschäftsführer vertreten wurden, gingen die Klägerin und die 

KG davon aus, dass die KG – neben der unstreitigen organisatorischen und wirt-

schaftlichen Eingliederung – auch finanziell in das Unternehmen der Klägerin 

eingegliedert sei und damit eine Organschaft mit der Klägerin als Organträgerin 

bestehe. Das Finanzamt erkannte die Organschaft mit Verweis auf Abschn. 2.8 

Abs. 5a UStAE nicht an, da an der einzugliedernden Personengesellschaft nur 

der Organträger als Gesellschafter beteiligt sein dürfe sowie Personen die ihrer-

seits finanziell in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert seien. Dies 

sei bezüglich der weiteren an der KG beteiligten Gesellschafter aber gerade nicht 

der Fall. Begründet wird diese Einschränkung mit dem fehlenden Formzwang bei 

Gesellschaftsverträgen für Personengesellschaften, welcher den Nachweis der 

Stimmrechtsverhältnisse und somit die Feststellung der Stimmrechtsmehrheit bei 

„Fremdgesellschaftern“ erschwere. Das angerufene Finanzgericht versprach sich 

aufgrund der divergierenden Auffassungen des V. und XI. Senats des BFH in Be-

zug auf die Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung keine weitere Klarheit durch 

deren Einbeziehung und legte seine Rechtsfragen direkt dem EuGH vor: Ist es 

unionrechtskonform, Personengesellschaften, an denen „Fremdgesellschafter“ 

beteiligt sind, die Aufnahme in die Organschaft zu verwehren bzw. lässt sich jene 

Einschränkung mit der Absicht zur Vermeidung von Steuerhinterziehungen recht-

fertigen, welche durch nationale Vorgaben zur Formfreiheit und den sich daraus 

Rechtsunsicherheiten begangen werden könnten?  

Der EuGH kommt zu dem Schluss, dass es nach dem Unionsrecht unzulässig ist, 

die organschaftliche Einbeziehung einer Personengesellschaft davon abhängig 

zu machen, dass nur der Organträger selbst sowie andere in dessen Unterneh-

men finanziell eingegliederte Personen als Gesellschafter an der Personenge-

sellschaft beteiligt sind. 

Maßgeblich für die Annahme einer finanziellen Eingliederung sei, dass die Kläge-

rin ihren Willen bei Beschlussfassungen der KG aufgrund ihrer Stimmrechts-

mehrheit durchsetzen könne, denn das lasse das Bestehen enger Verbindungen 

durch finanzielle Beziehungen vermuten. Das zentrale Argument für die in 

Deutschland praktizierte einschränkende Auslegung, der nach deutschem Recht 

fehlende Formzwang für Gesellschaftsverträge von Personengesellschaften, ist 

für den EuGH irrelevant: Begründen nationale Besonderheiten ggf. Rechtsunsi-

cherheit, erlaube dies nicht, deswegen die EU-Regelungen zur Mehrwertsteuer-

gruppe/Organschaft um weitere Voraussetzungen zu ergänzen.  

Eine solch restriktive Auslegung könne nach Auffassung des EuGH auch nicht 

mit dem Ziel der Vermeidung von Steuerhinterziehungen begründet werden. Das 

fehlende Formerfordernis für die Errichtung und Änderung von Gesellschaftsver-

trägen könne zwar zu Beweisschwierigkeiten hinsichtlich der Ausgestaltung der 

Stimmrechtsverhältnisse und damit dem Vorliegen einer finanziellen Eingliede-

rung führen. Die rein theoretische Gefahr einer Steuerhinterziehung rechtfertigt 

die vorgenommene Einschränkung nicht und faktisch scheint im Streitfall die Ein-

beziehung der KG in den Organkreis auch zu keiner solchen Steuerhinterziehung 

geführt zu haben. Ferner erscheint dem EuGH die Ausgrenzung von Personen-

gesellschaften mit „Fremdgesellschaftern“ auch als unverhältnismäßig, da die Fi-
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nanzverwaltung etwaigen Beweisschwierigkeiten, z.B. im Wege eines Bewilli-

gungsverfahrens für die Annahme einer Organschaft entgegentreten und zu-

gleich einen wirksamen Schutz vor Steuerhinterziehungen schaffen könnte. 

Ohne Übertreibung können die Aussagen des EuGH als krachende Absage für 

die von der deutschen Finanzverwaltung und dem BFH vertretene Rechtsauffas-

sung gewertet werden. Die finanzielle Eingliederung einer Personengesellschaft 

dürfe jedenfalls nicht allein schon wegen der Beteiligung von „Fremdgesellschaf-

tern“ ausgeschlossen werden, da es nach Auffassung des EuGH allein auf die 

Willensdurchsetzung auf Basis der Stimmrechtsverhältnisse ankomme. Es wird 

daher spannend, wie BFH und Finanzverwaltung dieses Urteil umsetzen und da-

bei mit noch offenen Veranlagungsräumen umgehen. Ungeachtet der noch aus-

stehenden Reaktion der Finanzverwaltung sollten Unternehmer mit entsprechen-

den Beteiligungsstrukturen jedoch bereits jetzt überprüfen, ob beispielsweise 

Stimmrechtsverhältnisse bzw. Methoden der Beschlussfassung (einstim-

mig/mehrheitlich) im Hinblick auf eine (Nicht-)Einbeziehung von Personengesell-

schaften in die Organschaft erforderlich sind bzw. ob auch Veranlagungen für 

vergangene Zeiträume offen gehalten werden sollten. 
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Alle am 15.04.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 46/18 16.12.2021 § 35a EStG in Bezug auf zumutbare Belastung und Haushaltsersparnis 

V R 22/19 12.11.2020 
Vorabgewinn als umsatzsteuerbares Sonderentgelt; Regelsteuersatz für die 
Überlassung von Vieheinheiten 

X R 32/18 28.10.2020 
Berücksichtigung von im Rahmen eines Ehegattenarbeitsverhältnisses geleiste-
ten Beiträgen für eine rückgedeckte Unterstützungskasse als Betriebsausgabe - 
Entgeltumwandlung 

 

 

Alle am 15.04.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VII B 121/20 21.01.2021 Verzinsung eines Erstattungsanspruchs 

X B 25/20 14.01.2021 Schätzung und Sachverständigengutachten 

VI R 17/18 18.11.2020 
Keine Berücksichtigung von Sonderbetriebsaufwendungen bei alleiniger Anfech-
tung des laufenden Gesamthandsgewinns 

 

 

Alle bis zum 16.04.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV A 3 - S 
0261/20/10001 :010 

15.04.2021 

Anwendungsfragen zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist und der 

zinsfreien Karenzzeit durch das Gesetz vom 15. Februar 2021 (BGBl. I 

Seite 237) 

IV C 5 - S 
2334/19/10007 :002 

13.04.2021 Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110059/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110058/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110060/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150056/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150054/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150053/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-04-15-anwendungsfragen-zur-verlaengerung-der-steuererklaerungsfrist-und-der-zinsfreien-karenzzeit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-04-15-anwendungsfragen-zur-verlaengerung-der-steuererklaerungsfrist-und-der-zinsfreien-karenzzeit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-04-13-abgrenzung-zwischen-geldleistung-und-sachbezug.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-04-13-abgrenzung-zwischen-geldleistung-und-sachbezug.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/28528 
19. Wahlperiode 15.04.2021 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 19/13437, 19/13546 –


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Udo Theodor Hemmelgarn, Marc
Bernhard, Frank Magnitz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/13532 –


Änderung des Steuerrechts – Besteuerung der sogenannten Share Deals 
im Immobilienbereich 


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Florian Toncar, Christian Dürr, Frank
Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/15053 –


Gestaltungsmissbrauch durch Share Deals verhindern 


d) zu dem Antrag der Abgeordneten Jörg Cezanne, Fabio De Masi, Caren
Lay, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/10067 –


Share Deals – Steuervermeidung bei Immobiliengeschäften bekämpfen 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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A. Problem 
Die Praxis hat gezeigt, dass es besonders im Bereich hochpreisiger Immobilien-
transaktionen immer wieder gelingt, durch gestalterische Maßnahmen, insbeson-
dere durch so genannte „Share-Deals“, die Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Die 
hiermit einhergehenden Steuermindereinnahmen sind von erheblicher Bedeutung. 
Ziel des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist deshalb die Eindämmung miss-
bräuchlicher Steuergestaltungen in der Grunderwerbsteuer durch verschiedene 
Einzelmaßnahmen. Die Fraktionen AfD, FDP und DIE LINKE. legen mit ihren 
Anträgen Alternativen und Ergänzungen zur Herangehensweise der Bundesregie-
rung vor. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen in der Grunderwerbsteuer 
sieht der Gesetzentwurf folgende Maßnahmen vor: 


– Absenkung der 95-Prozent-Grenze in den Ergänzungstatbeständen auf 90 
Prozent, 


– Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands zur Erfassung von Anteils-
eignerwechseln in Höhe von mindestens 90 Prozent bei Kapitalgesellschaf-
ten, 


– Verlängerung der Fristen von fünf auf zehn Jahre, 


– Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäufe im 
Rückwirkungszeitraum von Umwandlungsfällen, 


– Verlängerung der Vorbehaltensfrist in § 6 des Grunderwerbsteuergesetzes 
(GrEStG) auf 15 Jahre. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 


– Festlegung des Inkrafttretens auf den 1. Juli 2021 


– Einfügung einer Börsenklausel 


– Anwendungsregelung zu § 1 Absatz 2b GrEStG 


– Streichung der bereits im Jahressteuergesetz 2020 umgesetzten Änderungen 
zur Festsetzung des Verspätungszuschlags 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/13437, 19/13546 in geän-
derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert,  


1. die Voraussetzungen zu schaffen und Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Grunderwerbsteuer unter Berücksichtigung der auf Bundestagsdrucksache 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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19/4546 geforderten Entlastung von Familien einheitlich auf bundesweit ma-
ximal 3,5 % zu begrenzen; 


2. den Länderfinanzausgleich dahingehend zu reformieren, dass Fehlanreize 
zur Erhöhung der Grunderwerbsteuer abgeschafft werden; 


3. die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Grunderwerbsteuer im Rah-
men von Anteilskäufen an Gesellschaften nur dann anfällt, wenn ein Anteil 
von mehr als 50 v. H. an einem „echten“ Immobilienunternehmen erworben 
wird. Echte Immobilienunternehmen in diesem Sinne sind Unternehmen, bei 
denen der Verkehrswert des Immobilienvermögens 80 % oder mehr des für 
den Anteilserwerb vereinbarten Kaufpreises ausmacht. Der Kaufpreis ist da-
bei um den Kassenbestand zu vermindern, soweit dieser durch Gesellschaf-
terdarlehen und/oder Darlehen verbundener Unternehmen abgedeckt ist. Die 
Höhe der zu zahlenden Steuer richtet sich nach dem (ggf. anteiligen) Wert 
des so erworbenen Immobilienvermögens. 


Dabei soll es unerheblich sein, ob dieser Anteil durch ein oder sukzessive, durch 
mehrere Rechtsgeschäfte erworben wird. Andere Transaktionen, wie die Um-
strukturierung von Unternehmen sollen künftig nicht grunderwerbsteuerpflichtig 
sein, ebenso soll der Aktienkauf von Immobilienunternehmen grunderwerbsteu-
erfrei sein, sofern die o. g. Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Maßgebliche 
Betrachtungsebene ist daher die Ebene auf der die Anteile erworben werden, so 
dass der Erwerb von Immobilienvermögen von Tochtergesellschaften nur dann 
steuerpflichtig ist, wenn die oben genannte 80 %-Grenze in der Gesamtschau des 
Erwerbsvorgangs überschritten wird. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/13532 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert: 


Die Bundesregierung soll die grunderwerbsteuerrechtlichen Ergänzungstatbe-
stände grundlegend reformieren und konsequent daran ausrichten, Gestaltungs-
missbrauch effektiv und zielgenau zu bekämpfen. Dazu soll sie in den Ihren Ent-
wurf des GrEStG folgende Regelungen aufnehmen: 


a) Bei Unternehmen, die neben weiterem Vermögen (zum Beispiel Maschinen, 
Patente, Lizenzen, Warenbestände) auch Grundbesitz haben, ist das Motiv für den 
Erwerb der Gesellschaftsanteile gewöhnlich nicht die Vermeidung von Grunder-
werbsteuer. Daher soll die Steuerpflicht beim Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
nur entstehen, wenn eine Gesellschaft erworben wird, die nicht operativ tätig ist 
und deren Vermögen überwiegend, also zu mindestens 50 %, aus dem Eigentum 
an Grundstücken besteht; beim Erwerb einer Unternehmensgruppe ist eine kon-
solidierte Betrachtungsweise maßgeblich. Zur Vermeidung einer Manipulation 
des Anteils des Grundvermögens im Vorfeld des Verkaufs der Gesellschaftsan-
teile sind weitere Regelungen zu treffen (z. B. ergänzende Betrachtung des Grund-
vermögensanteils vor dem Erwerb, Nichtberücksichtigung bestimmter Aktiva bei 
der Errechnung der Quote). 


b) Eine Besteuerung des Erwerbs von Gesellschaftsanteilen bei der Grunderwerb-
steuer ist dann systemgerecht und überzeugend, wenn dieser wertungsmäßig dem 
Erwerb des Grundstücks gleichzusetzen ist. Dies ist dann der Fall, wenn der Er-
werber Kontrolle über eine grundbesitzende Gesellschaft erwirbt. Daher soll mit-
hin künftig Grunderwerbsteuer anfallen, sobald der Erwerber (einschließlich aller 
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mit ihm verbundenen Unternehmen) mindestens eine Beteiligung von 50 % plus 
einem Gesellschaftsanteil erwirbt oder die grundbesitzende Gesellschaft ander-
weitig unter seine Kontrolle bringt (z. B. durch einen Beherrschungsvertrag). 
Durch diese Regelung wird dem Gestaltungsmissbrauch wirksam der Boden ent-
zogen. 


c) Konzerninterne Umstrukturierungen von Gesellschaftsanteilen sollen von 
Grunderwerbsteuer befreit sein. Bei einer solchen Maßnahme ändert sich an der 
Kontrolle über die den Konzernunternehmen gehörenden Grundstücke nichts: vor 
und nach der Umstrukturierung unterliegt das Grundstück der Kontrolle des je-
weiligen Konzernmutterunternehmens. 


d) Die Grunderwerbsteuer soll bei einem Erwerb von über 90 % der Gesellschafts-
anteile oder dem Abschluss eines Beherrschungsvertrags auf das gesamte der 
deutschen Grunderwerbsteuer unterfallende Vermögen fällig werden. Beim Er-
werb einer Beteiligungsquote zwischen 50 und 90 Prozent wird die Grunderwerb-
steuer nur in dieser Höhe fällig. Bei der Aufstockung einer bestehenden Beteili-
gung wird nur auf den Anteil am Grundvermögen Grunderwerbsteuer fällig, der 
in der Vergangenheit noch nicht für die Besteuerung herangezogen wurde. 


e) Die Regelungen sollen rechtsformneutral umgesetzt werden. Auf eine Unter-
scheidung zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften ist zu verzichten. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/15053 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die 
Bundesregierung auffordert: 


einen Gesetzentwurf vorzulegen, der beinhaltet: 


1. a) Einführung eines gestuften quotalen Besteuerungssystems für unmittel-
bare und mittelbare Anteilsänderungen an grundbesitzenden Personen- und 
Kapitalgesellschaften ab einer Mindestbeteiligung von über 50 Prozent und 
mit den weiteren Beteiligungsschwellen von 60, 70, 80, 90 und 100 Prozent. 
b) Die Beteiligungsschwellen gelten auch dann, wenn innerhalb eines Zeit-
raums von 15 Jahren Anteile an grundbesitzenden Personen- oder Kapital-
gesellschaften unmittelbar oder mittelbar auf mehrere neue Gesellschaf-
ter*innen übergehen. Die Anteilsübergänge werden hierzu kumuliert erfasst. 


2. Sämtliche Fristen im Rahmen der Steuervergünstigungen werden von fünf 
auf 15 Jahre verlängert. 


3. Streichung der grunderwerbsteuerlichen Konzernklausel. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/10067 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktion 
DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. 


C. Alternativen 
Die Anträge der Fraktionen enthalten Alternativen und Ergänzungen zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


Es wird davon ausgegangen, dass das Gestaltungsmodell „Share Deals“ in der 
gegenwärtigen Rechtslage bei hochpreisigen Transaktionen zu durchaus nennens-
werten Steuermindereinnahmen führen dürfte. Allerdings sind die Steuerausfälle, 
die durch das Gestaltungsmodell „Share Deals“ entstehen, in der Höhe nicht ge-
nau bestimmbar, da über steuerfreie Transaktionen von Seiten der Länder keine 
Aufzeichnungen geführt werden. 


Durch das Zusammenwirken der beabsichtigten Maßnahmen dürfte das Gestal-
tungsmodell „Share Deals“ in einem größeren Umfang zurückgedrängt werden, 
da durch die neuen Regelungen erhebliche Planungsunsicherheiten für die Steu-
erpflichtigen eintreten werden. Zusätzlich wird ein weiterer Gestaltungsweg un-
terbunden, indem neben den Personengesellschaften auch die Umgehung mithilfe 
von Kapitalgesellschaften versagt wird. 


Insgesamt dürften die Maßnahmen dazu führen, dass die durch die „Share Deals“ 
entstehenden Mindereinnahmen weitgehend vermieden werden. Mangels Daten 
kann eine konkrete Bezifferung der Mindereinnahmen jedoch nicht erfolgen. 


E. Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Durch die Maßnahmen entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bür-
ger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Die Maßnahmen werden tendenziell zu Mehraufwand für die Wirtschaft führen. 
Auf Grund fehlender Daten kann eine konkrete Bezifferung des Mehraufwands 
jedoch nicht erfolgen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Die Maßnahmen werden tendenziell zu Mehraufwand für die Steuerverwaltungen 
der Länder führen. Auf Grund fehlender Daten kann eine konkrete Bezifferung 
des Mehraufwands jedoch nicht erfolgen. 


Mit der vorgesehenen Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands in § 1 Ab-
satz 2b GrEStG wird zumindest ein einmaliger Umstellungsaufwand für die IT-
Umsetzung im Bereich der Festsetzung der Grunderwerbsteuer entstehen. Die 
Höhe des Umstellungsaufwands ist von hier aus nicht quantifizierbar. 


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 
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Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/13437, 19/13546 in der aus der nach-
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


b) den Antrag auf Drucksache 19/13532 abzulehnen; 


c) den Antrag auf Drucksache 19/15053 abzulehnen; 


d) den Antrag auf Drucksache 19/10067 abzulehnen. 


Berlin, den 14. April 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Bernhard Daldrup 
Berichterstatter 


Lisa Paus 
Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
– Drucksachen 19/13437, 19/13546 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Grunderwerbsteuergeset-


zes  


Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Grunderwerbsteuergeset-


zes  


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 
(BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 
(BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert: 1. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2a wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 wird das Wort „fünf“ 
durch das Wort „zehn“ und werden 
die Wörter „95 vom Hundert“ 
durch die Wörter „90 vom Hun-
dert“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 4 werden die Wörter „95 
vom Hundert“ durch die Wörter 
„90 vom Hundert“ ersetzt. 


 


b) Nach Absatz 2a wird folgender Ab-
satz 2b eingefügt: 


b) Nach Absatz 2a werden die folgenden 
Absätze 2b und 2c eingefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(2b) Gehört zum Vermögen einer 
Kapitalgesellschaft ein inländisches 
Grundstück und ändert sich innerhalb 
von zehn Jahren der Gesellschafterbe-
stand unmittelbar oder mittelbar derge-
stalt, dass mindestens 90 vom Hundert 
der Anteile der Gesellschaft auf neue 
Gesellschafter übergehen, gilt dies als 
ein auf die Übereignung eines Grund-
stücks auf eine neue Kapitalgesellschaft 
gerichtetes Rechtsgeschäft. Mittelbare 
Änderungen im Gesellschafterbestand 
von den an einer Kapitalgesellschaft be-
teiligten Personengesellschaften werden 
durch Multiplikation der Vomhundert-
sätze der Anteile der Gesellschaft antei-
lig berücksichtigt. Ist eine Kapitalgesell-
schaft an einer Kapitalgesellschaft un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt, gelten 
die Sätze 4 und 5. Eine unmittelbar be-
teiligte Kapitalgesellschaft gilt in vollem 
Umfang als neue Gesellschafterin, wenn 
an ihr mindestens 90 vom Hundert der 
Anteile auf neue Gesellschafter überge-
hen. Bei mehrstufigen Beteiligungen gilt 
Satz 4 auf der Ebene jeder mittelbar be-
teiligten Kapitalgesellschaft entspre-
chend. Bei der Ermittlung des Vomhun-
dertsatzes bleibt der Erwerb von Antei-
len von Todes wegen außer Betracht.“ 


„(2b) Gehört zum Vermögen einer 
Kapitalgesellschaft ein inländisches 
Grundstück und ändert sich innerhalb 
von zehn Jahren der Gesellschafterbe-
stand unmittelbar oder mittelbar derge-
stalt, dass mindestens 90 vom Hundert 
der Anteile der Gesellschaft auf neue 
Gesellschafter übergehen, gilt dies als 
ein auf die Übereignung eines Grund-
stücks auf eine neue Kapitalgesellschaft 
gerichtetes Rechtsgeschäft. Mittelbare 
Änderungen im Gesellschafterbestand 
von den an einer Kapitalgesellschaft be-
teiligten Personengesellschaften werden 
durch Multiplikation der Vomhundert-
sätze der Anteile der Gesellschaft antei-
lig berücksichtigt. Ist eine Kapitalgesell-
schaft an einer Kapitalgesellschaft un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt, gelten 
die Sätze 4 und 5. Eine unmittelbar be-
teiligte Kapitalgesellschaft gilt in vollem 
Umfang als neue Gesellschafterin, wenn 
an ihr mindestens 90 vom Hundert der 
Anteile auf neue Gesellschafter überge-
hen. Bei mehrstufigen Beteiligungen gilt 
Satz 4 auf der Ebene jeder mittelbar be-
teiligten Kapitalgesellschaft entspre-
chend. Bei der Ermittlung des Vomhun-
dertsatzes bleibt der Erwerb von Antei-
len von Todes wegen außer Betracht. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 (2c) Bei der Ermittlung des 
Vomhundertsatzes im Sinne von Ab-
satz 2a Satz 1 und Absatz 2b Satz 1 
bleiben Übergänge von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften außer Betracht, 
die zum Handel an einem im Inland, 
in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum betriebenen organisierten 
Markt nach § 2 Absatz 11 des Wert-
papierhandelsgesetzes oder einem 
Drittlandhandelsplatz, der gemäß Ar-
tikel 25 Absatz 4 Buchstabe a der 
Richtlinie 2014/65/EU von der Euro-
päischen Kommission als gleichwertig 
erklärt wurde, zugelassen sind, soweit 
der Anteilsübergang auf Grund eines 
Geschäfts an diesem Markt oder 
Drittlandhandelsplatz oder einem 
multilateralen Handelssystem im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Num-
mer 14 der Verordnung (EU) Num-
mer 600/2014 erfolgt.“ 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  


aa) Die Angabe „Absatz 2a“ wird 
durch die Wörter „den Absätzen 2a 
und 2b“ ersetzt. 


 


bb) In den Nummern 1 bis 4 werden je-
weils die Wörter „95 vom Hundert“ 
durch die Wörter „90 vom Hun-
dert“ ersetzt. 


 


d) Absatz 3a Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


d) u n v e r ä n d e r t  


aa) Die Wörter „Absatz 2a und Absatz“ 
werden durch die Wörter „den Ab-
sätzen 2a, 2b und “ ersetzt. 


 


bb) Die Wörter „95 vom Hundert“ wer-
den durch die Wörter „90 vom Hun-
dert“ ersetzt. 


 


2. In § 5 Absatz 3 wird das Wort „fünf“ durch 
das Wort „zehn“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 6 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „fünf“ 
durch das Wort „zehn“ ersetzt. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Die Vorschriften der Ab-
sätze 1 bis 3 gelten insoweit nicht, als 


 


1. ein Gesamthänder – im Fall der 
Erbfolge sein Rechtsvorgänger – 
innerhalb von zehn Jahren vor dem 
Erwerbsvorgang seinen Anteil an 
der Gesamthand durch Rechtsge-
schäft unter Lebenden erworben hat 
oder  


 


2. die vom Beteiligungsverhältnis ab-
weichende Auseinandersetzungs-
quote innerhalb der letzten zehn 
Jahre vor der Auflösung der Ge-
samthand vereinbart worden ist o-
der 


 


3. bei einem Erwerbsvorgang im 
Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 1 
oder Nummer 2 oder Absatz 3a der 
Erwerber – im Fall der Erbfolge 
sein Rechtsvorgänger – innerhalb 
von 15 Jahren vor dem Erwerbsvor-
gang seinen Anteil am Vermögen 
der Personengesellschaft erstmals 
durch Rechtsgeschäft unter Leben-
den erworben hat, es sei denn, einer 
der Erwerbe der Anteile am Gesell-
schaftsvermögen durch diesen Er-
werber – im Fall der Erbfolge durch 
seinen Rechtsvorgänger – hat zu ei-
nem steuerpflichtigen Erwerbsvor-
gang im Sinne des § 1 Absatz 2a 
geführt.“ 


 


4. In § 6a Satz 1 wird die Angabe „2, 2a, 3“ 
durch die Angabe „2 bis 3“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. In § 7 Absatz 3 wird jeweils das Wort „fünf“ 
durch das Wort „zehn“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 Nummer 3 wird durch die folgen-
den Nummern 3 und 4 ersetzt: 


 


„3. in den Fällen des § 1 Absatz 2a bis 
3a; 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


4. wenn zwischen den an einer Um-
wandlung beteiligten Rechtsträ-
gern innerhalb des Rückwirkungs-
zeitraums im Sinne der §§ 2, 20 
Absatz 6 oder § 24 Absatz 4 des 
Umwandlungssteuergesetzes ein 
Erwerbsvorgang nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 1 verwirklicht 
wird, der Wert der Gegenleistung 
geringer ist als der Grundbesitz-
wert nach § 151 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit 
§ 157 Absatz 1 bis 3 des Bewer-
tungsgesetzes und die Umwand-
lung ohne diesen Erwerbsvorgang 
eine Besteuerung nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 3, Absatz 3 oder 
Absatz 3a ausgelöst hätte.“ 


 


b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2a“ 
durch die Wörter „§ 1 Absatz 2a o-
der 2b“ ersetzt. 


 


7. § 13 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 5 wird die Angabe „95 vom 
Hundert“ durch die Angabe „90 vom 
Hundert“ ersetzt. 


 


b) Nach Nummer 6 wird folgende Num-
mer 7 eingefügt: 


 


„7. bei Änderung des Gesellschafter-
bestandes einer Kapitalgesell-
schaft: die Kapitalgesellschaft;“. 


 


c) Die bisherige Nummer 7 wird Num-
mer 8. 


 


d) In der neuen Nummer 8 wird die Angabe 
„95 vom Hundert“ durch die Angabe „90 
vom Hundert“ ersetzt. 


 


8. § 17 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird die 
Angabe „2a, 3 und 3a“ durch die Angabe 
„2a bis 3a“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 3a wird die Angabe „§ 8 
Abs. 2“ durch die Angabe „§ 8 Ab-
satz 2“ ersetzt. 


 


9. § 19 wird wie folgt geändert: 9. § 19 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: entfällt 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


aa) In Nummer 3a wird das Wort 
„fünf“ durch das Wort „zehn“ und 
werden die Wörter „95 vom Hun-
dert“ durch die Wörter „90 vom 
Hundert“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


bb) Nach Nummer 3a wird folgende 
Nummer 3b eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„3b. unmittelbare und mittelbare 
Änderungen des Gesellschaf-
terbestandes einer Kapitalge-
sellschaft, die innerhalb von 
zehn Jahren zum Übergang 
von 90 vom Hundert der An-
teile der Gesellschaft auf 
neue Gesellschafter geführt 
haben, wenn zum Vermögen 
der Kapitalgesellschaft ein 
inländisches Grundstück ge-
hört (§ 1 Absatz 2b);“. 


 


cc) In den Nummern 4 bis 7a werden 
jeweils die Wörter „95 vom Hun-
dert“ durch die Wörter „90 vom 
Hundert“ ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


dd) In Nummer 8 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


d) u n v e r ä n d e r t  


ee) Folgende Nummer 9 wird ange-
fügt: 


e) u n v e r ä n d e r t  


„9. Umwandlungen, wenn inner-
halb des Rückwirkungszeit-
raums im Sinne der §§ 2, 20 
Absatz 6 oder § 24 Absatz 4 
des Umwandlungssteuerge-
setzes ein Erwerbsvorgang 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 
verwirklicht wird und die 
Umwandlung ohne diesen Er-
werbsvorgang eine Besteue-
rung nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 3, Absatz 3 oder 3a aus-
gelöst hätte.“ 


 


b) Folgender Absatz 6 wird angefügt: entfällt 


„(6) Die Begrenzung der Höhe des 
Verspätungszuschlags nach § 152 Ab-
satz 10 der Abgabenordnung findet 
keine Anwendung.“ 


 


10. Dem § 23 werden die folgenden Absätze 17 
bis 24 angefügt: 


10. Dem § 23 werden die folgenden Absätze 18 
bis 24 angefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(17) § 1 Absatz 2a Satz 1 und 4, Ab-
satz 2b, 3 und 3a Satz 1, § 5 Absatz 3, § 6 Ab-
satz 3 Satz 2 und Absatz 4, § 6a Satz 1, § 7 
Absatz 3, § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 
4 und Satz 2, § 13 Nummer 5 bis 8, § 17 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 und § 19 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3a bis 9 und Absatz 6 in der 
am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 2] geltenden Fassung sind erst-
mals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die 
nach dem … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 2] 
verwirklicht werden. 


„(18) u n v e r ä n d e r t  


(18) Bei Anwendung des § 1 Absatz 2a 
in der am … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 2] geltenden Fassung blei-
ben Übergänge von Anteilen am Gesell-
schaftsvermögen auf Gesellschafter unbe-
rücksichtigt, die mit Ablauf des … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 2] keine neuen Gesellschaf-
ter im Sinne des § 1 Absatz 2a in der am … 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag des 
Inkrafttretens nach Artikel 2] geltenden Fas-
sung mehr sind. Bei der Anwendung des § 1 
Absatz 2a in der am … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 2] geltenden Fas-
sung ist für die Ermittlung, inwieweit sich der 
Gesellschafterbestand geändert hat, § 1 Ab-
satz 2a Satz 3 bis 5 in der am … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 2] gel-
tenden Fassung auch auf vor dem … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 2] 
erfolgte Anteilsübergänge anzuwenden. 


(19) u n v e r ä n d e r t  


(19) § 1 Absatz 2a und § 19 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3a in der am … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 2] geltenden Fassung sind 
auf Änderungen des Gesellschafterbestandes 
bis zum … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Tag, der fünf Jahre nach dem Inkrafttre-
ten nach Artikel 2 liegt] weiter anzuwenden. 
Dies gilt nicht, wenn der Rechtsvorgang nach 
§ 1 Absatz 1, 2, 2a, 3 oder Absatz 3a in der am 
… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 2] geltenden Fassung steuerbar ist o-
der ein vorausgegangener Rechtsvorgang 
nach § 1 Absatz 2a in der am … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 2] gel-
tenden Fassung steuerbar war. 


(20) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(20) § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 und 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 in der 
am … [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Tag des Inkrafttretens nach Artikel 2] gelten-
den Fassung sind auf Erwerbsvorgänge, die 
nach dem … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 2] 
verwirklicht werden, weiter anzuwenden, 
wenn am … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 2] 
unmittelbar oder mittelbar weniger als 95 vom 
Hundert und mindestens 90 vom Hundert der 
Anteile der Gesellschaft in der Hand des Er-
werbers oder in der Hand von herrschenden 
und abhängigen Unternehmen oder abhängi-
gen Personen oder in der Hand von abhängi-
gen Unternehmen oder abhängigen Personen 
allein vereinigt waren. Bei der Ermittlung der 
allein in einer Hand vereinigten Anteile der 
Gesellschaft im Sinne des Satzes 1 sind auch 
solche Anteile zu berücksichtigen, über die 
der Erwerber oder die herrschenden und ab-
hängigen Unternehmen oder abhängigen Per-
sonen oder die abhängigen Unternehmen oder 
abhängigen Personen vor dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 2] ein 
Rechtsgeschäft abgeschlossen haben, das den 
Anspruch auf Übertragung eines oder mehre-
rer dieser Anteile begründet. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, wenn der Rechtsvorgang 
nach § 1 Absatz 1, 2, 2a, 2b, 3 oder Absatz 3a 
in der am … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 2] geltenden Fassung steu-
erbar ist. Sinken die Anteile nach dem … [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem Tag des In-
krafttretens nach Artikel 2] unter 90 vom 
Hundert, finden die Sätze 1 und 2 auf spätere 
Erwerbsvorgänge keine Anwendung. 


(21) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(21) § 1 Absatz 3a und § 19 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7a in der am … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 2] geltenden Fassung sind 
auf Erwerbsvorgänge nach dem … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 2] weiter anzuwenden, 
wenn der Rechtsträger am … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens 
nach Artikel 2]unmittelbar oder mittelbar o-
der teils unmittelbar, teils mittelbar eine wirt-
schaftliche Beteiligung von weniger als 95 
vom Hundert und mindestens 90 vom Hun-
dert an einer Gesellschaft, zu deren Vermögen 
ein inländisches Grundstück gehört, inne-
hatte. Dies gilt nicht, wenn der Rechtsvorgang 
nach § 1 Absatz 1, 2, 2a, 2b, 3 oder Absatz 3a 
in der am … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 2] geltenden Fassung steu-
erbar ist. Sinkt nach dem … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens 
nach Artikel 2] die wirtschaftliche Beteili-
gung im Sinne des § 1 Absatz 3a unter 90 vom 
Hundert, findet Satz 1 auf spätere Erwerbs-
vorgänge keine Anwendung. 


(22) u n v e r ä n d e r t  


(22) Ein Erwerbsvorgang nach § 1 Ab-
satz 2a in der am … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 2] geltenden Fas-
sung wird nicht verwirklicht durch Über-
gänge von Anteilen am Gesellschaftsvermö-
gen, die auf einem vor dem … [einsetzen: Da-
tum der Zuleitung des Gesetzentwurfs an den 
Bundesrat] abgeschlossenen Verpflichtungs-
geschäft beruhen. Satz 1 gilt nur, wenn das 
Verpflichtungsgeschäft innerhalb eines Jah-
res vor dem … [einsetzen: Datum der Zulei-
tung des Gesetzentwurfs an den Bundesrat] 
abgeschlossen wurde und innerhalb eines 
Jahres nach dem … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Tag der Zuleitung des Gesetz-
entwurfs an den Bundesrat] erfüllt wird. 


entfällt 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(23) § 1 Absatz 2b ist auf Übergänge 
von Anteilen der Gesellschaft nicht anzuwen-
den, die auf einem vor dem … [einsetzen: Da-
tum der Zuleitung des Gesetzentwurfs an den 
Bundesrat] abgeschlossenen Verpflichtungs-
geschäft beruhen. Satz 1 gilt nur, wenn das 
Verpflichtungsgeschäft innerhalb eines Jah-
res vor dem … [einsetzen: Datum der Zulei-
tung des Gesetzentwurfs an den Bundesrat] 
abgeschlossen wurde und innerhalb eines 
Jahres nach dem … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Tag der Zuleitung des Gesetz-
entwurfs an den Bundesrat] erfüllt wird. 


(23) Bei der Anwendung des § 1 Ab-
satz 2b bleiben Übergänge von Anteilen der 
Gesellschaft, die vor dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 2] er-
folgen, unberücksichtigt. 


(24) § 5 Absatz 3, § 6 Absatz 3 Satz 2 
und Absatz 4 und § 7 Absatz 3 in der am … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Ar-
tikel 2] geltenden Fassung sind nicht anzu-
wenden, wenn die in § 5 Absatz 3, § 6 Ab-
satz 3 Satz 2 oder Absatz 4 oder § 7 Absatz 3 
in der am … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 2] 
geltenden Fassung geregelte Frist vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Ar-
tikel 2] abgelaufen war.“ 


(24) u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Artikel 2 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft. 


Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Olav Gutting, Bernhard Daldrup und Lisa Paus 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a  


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/13437, 19/13546 in seiner 116. Sitzung am 
27. September 2019 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Ernährung und 
Landwirtschaft und dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zur Mitberatung über-
wiesen. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/13532 in seiner 116. Sitzung am 27. September 2019 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/15053 in seiner 127. Sitzung am 14. November 2019 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe d 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/10067 in seiner in seiner 116. Sitzung am 27. Sep-
tember 2019 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Ernährung und Land-
wirtschaft und dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen in der Grunderwerbsteuer sind folgende Maßnahmen vor-
gesehen: 


– Absenkung der 95-Prozent-Grenze in den Ergänzungstatbeständen auf 90 Prozent, 


– Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands zur Erfassung von Anteilseignerwechseln in Höhe von min-
destens 90 Prozent bei Kapitalgesellschaften, 


– Verlängerung der Fristen von fünf auf zehn Jahre, 


– Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäufe im Rückwirkungszeitraum von Um-
wandlungsfällen, 


– Verlängerung der Vorbehaltensfrist in § 6 GrEStG auf 15 Jahre, 


Die Maßnahmen sollen gemäß Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD zum 1. Juli 
2021 in Kraft treten. 


 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 
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I. die Problematik der so genannten „Share Deals“ wie im Antrag dargelegt feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert,  


1. die Voraussetzungen zu schaffen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Grunderwerbsteuer unter Berück-
sichtigung der auf Bundestagsdrucksache 19/4546 geforderten Entlastung von Familien einheitlich auf bun-
desweit maximal 3,5 % zu begrenzen; 


2. den Länderfinanzausgleich dahingehend zu reformieren, dass Fehlanreize zur Erhöhung der Grunderwerb-
steuer abgeschafft werden; 


3. die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Grunderwerbsteuer im Rahmen von Anteilskäufen an Ge-
sellschaften nur dann anfällt, wenn ein Anteil von mehr als 50 v. H. an einem „echten“ Immobilienunterneh-
men erworben wird. Echte Immobilienunternehmen in diesem Sinne sind Unternehmen, bei denen der Ver-
kehrswert des Immobilienvermögens 80 % oder mehr des für den Anteilserwerb vereinbarten Kaufpreises 
ausmacht. Der Kaufpreis ist dabei um den Kassenbestand zu vermindern, soweit dieser durch Gesellschaf-
terdarlehen und/oder Darlehen verbundener Unternehmen abgedeckt ist. Die Höhe der zu zahlenden Steuer 
richtet sich nach dem (ggf. anteiligen) Wert des so erworbenen Immobilienvermögens. 


Dabei soll es unerheblich sein, ob dieser Anteil durch ein oder sukzessive, durch mehrere Rechtsgeschäfte erwor-
ben wird. Andere Transaktionen, wie die Umstrukturierung von Unternehmen sollen künftig nicht grunderwerb-
steuerpflichtig sein, ebenso soll der Aktienkauf von Immobilienunternehmen grunderwerbsteuerfrei sein, sofern 
die o. g. Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Maßgebliche Betrachtungsebene ist daher die Ebene auf der die 
Anteile erworben werden, so dass der Erwerb von Immobilienvermögen von Tochtergesellschaften nur dann steu-
erpflichtig ist, wenn die oben genannte 80 %-Grenze in der Gesamtschau des Erwerbsvorgangs überschritten wird. 


 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik der so genannten „Share Deals“ wie im Antrag dargelegt feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert:  


Die Bundesregierung soll die grunderwerbsteuerrechtlichen Ergänzungstatbestände grundlegend reformieren und 
konsequent daran ausrichten, Gestaltungsmissbrauch effektiv und zielgenau zu bekämpfen. Dazu soll sie in den 
Ihren Entwurf des GrEStG folgende Regelungen aufnehmen: 


a) Bei Unternehmen, die neben weiterem Vermögen (zum Beispiel Maschinen, Patente, Lizenzen, Warenbe-
stände) auch Grundbesitz haben, ist das Motiv für den Erwerb der Gesellschaftsanteile gewöhnlich nicht die Ver-
meidung von Grunderwerbsteuer. Daher soll die Steuerpflicht beim Erwerb von Gesellschaftsanteilen nur entste-
hen, wenn eine Gesellschaft erworben wird, die nicht operativ tätig ist und deren Vermögen überwiegend, also zu 
mindestens 50 %, aus dem Eigentum an Grundstücken besteht; beim Erwerb einer Unternehmensgruppe ist eine 
konsolidierte Betrachtungsweise maßgeblich. Zur Vermeidung einer Manipulation des Anteils des Grundvermö-
gens im Vorfeld des Verkaufs der Gesellschaftsanteile sind weitere Regelungen zu treffen (z. B. ergänzende Be-
trachtung des Grundvermögensanteils vor dem Erwerb, Nichtberücksichtigung bestimmter Aktiva bei der Errech-
nung der Quote). 


b) Eine Besteuerung des Erwerbs von Gesellschaftsanteilen bei der Grunderwerbsteuer ist dann systemgerecht 
und überzeugend, wenn dieser wertungsmäßig dem Erwerb des Grundstücks gleichzusetzen ist. Dies ist dann der 
Fall, wenn der Erwerber Kontrolle über eine grundbesitzende Gesellschaft erwirbt. Daher soll mithin künftig 
Grunderwerbsteuer anfallen, sobald der Erwerber (einschließlich aller mit ihm verbundenen Unternehmen) min-
destens eine Beteiligung von 50 % plus einem Gesellschaftsanteil erwirbt oder die grundbesitzende Gesellschaft 
anderweitig unter seine Kontrolle bringt (z. B. durch einen Beherrschungsvertrag). Durch diese Regelung wird 
dem Gestaltungsmissbrauch wirksam der Boden entzogen. 


c) Konzerninterne Umstrukturierungen von Gesellschaftsanteilen sollen von Grunderwerbsteuer befreit sein. Bei 
einer solchen Maßnahme ändert sich an der Kontrolle über die den Konzernunternehmen gehörenden Grundstücke 
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nichts: vor und nach der Umstrukturierung unterliegt das Grundstück der Kontrolle des jeweiligen Konzernmut-
terunternehmens. 


d) Die Grunderwerbsteuer soll bei einem Erwerb von über 90 % der Gesellschaftsanteile oder dem Abschluss 
eines Beherrschungsvertrags auf das gesamte der deutschen Grunderwerbsteuer unterfallende Vermögen fällig 
werden. Beim Erwerb einer Beteiligungsquote zwischen 50 und 90 Prozent wird die Grunderwerbsteuer nur in 
dieser Höhe fällig. Bei der Aufstockung einer bestehenden Beteiligung wird nur auf den Anteil am Grundvermö-
gen Grunderwerbsteuer fällig, der in der Vergangenheit noch nicht für die Besteuerung herangezogen wurde. 


e) Die Regelungen sollen rechtsformneutral umgesetzt werden. Auf eine Unterscheidung zwischen Personen- und 
Kapitalgesellschaften ist zu verzichten. 


 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik der so genannten „Share Deals“ wie im Antrag dargelegt feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert, 


einen Gesetzentwurf vorzulegen, der beinhaltet: 


1. a) Einführung eines gestuften quotalen Besteuerungssystems für unmittelbare und mittelbare Anteilsände-
rungen an grundbesitzenden Personen- und Kapitalgesellschaften ab einer Mindestbeteiligung von über 50 
Prozent und mit den weiteren Beteiligungsschwellen von 60, 70, 80, 90 und 100 Prozent. 
b) Die Beteiligungsschwellen gelten auch dann, wenn innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren Anteile an 
grundbesitzenden Personen- oder Kapitalgesellschaften unmittelbar oder mittelbar auf mehrere neue Gesell-
schafter*innen übergehen. Die Anteilsübergänge werden hierzu kumuliert erfasst. 


2. Sämtliche Fristen im Rahmen der Steuervergünstigungen werden von fünf auf 15 Jahre verlängert. 


3. Streichung der grunderwerbsteuerlichen Konzernklausel. 


III. Öffentliche Anhörung 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat in seiner 53. Sitzung am 14. Oktober 2019 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme: 


1. Anzinger, Prof. Dr. Heribert, Universität Ulm 


2. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) 


3. Hilbers, Reinhold, Finanzminister des Landes Niedersachsen 


4. Hufeld, Prof. Dr. Ulrich, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 


5. Institut Finanzen und Steuern e. V. 


6. Tappe, Prof. Dr. Henning, Universität Trier 


7. Wernsmann, Prof. Dr. Rainer, Universität Passau 


8. ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V. 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 
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IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 78. Sitzung am 14. April 
2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Annahme. 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 75. Sit-
zung am 14. April 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 72. Sitzung am 3. März 2021 mit 
dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der 
Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Antrag in seiner 75. Sitzung am 
14. April 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Zu Buchstabe c 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Antrag in seiner 75. Sitzung am 
14. April 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ab-
lehnung. 


Zu Buchstabe d 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Antrag in seiner 78. Sitzung am 14. April 2021 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ablehnung. 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Antrag in seiner 75. Sitzung am 
14. April 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ableh-
nung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/13437, 19/13546 in seiner 51. Sitzung am 
25. September 2019 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach 
Durchführung der Anhörung am 14. Oktober 2019 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in 
seiner 54. Sitzung am 16. Oktober 2019 und in seiner 115. Sitzung am 10. Februar 2021 fortgeführt. Die Vorsit-
zende des Finanzausschusses hat auf Drucksache 19/26584 am 10. Februar 2021 einen Bericht des Finanzaus-
schusses gemäß § 62 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags zum Gesetzentwurf vorgelegt. 
Der Finanzausschuss hat die Beratung in seiner 128. Sitzung am 14. April 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs auf Druck-
sachen 19/13437, 19/13546 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b  
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Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/13532 in seiner 54. Sitzung am 16. Oktober 2019 erst-
malig beraten und die Beratung in seiner 128. Sitzung am 14. April 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags auf Drucksache 
19/13532. 


Zu Buchstabe c 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/15053 in seiner 128. Sitzung am 14. April 2021 erstmalig 
und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ab-
lehnung des Antrags auf Drucksache 19/15053. 


Zu Buchstabe d 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/10067 in seiner 54. Sitzung am 16. Oktober 2019 erst-
malig beraten und die Beratung in seiner 128. Sitzung am 14. April 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ablehnung 
des Antrags auf Drucksache 19/10067. 


 


Die Fraktion der CDU/CSU verwies auf die Vereinbarung der Koalitionsfraktionen, den missbräuchlichen Ge-
staltungen bei der Grunderwerbsteuer, insbesondere den Share Deals Einhalt zu gebieten. Man habe in den letzten 
Monaten gemeinsam mit den Bundesländern intensiv an diesem Ziel gearbeitet. Eine Eindämmung von Share 
Deals sei nicht trivial. Wenn man keinen Systemwechsel wolle – dies sei auch die Vorgabe der Länder gewesen – 
dann seien die Steuerungsmöglichkeiten begrenzt. Mit den im Gesetzentwurf vorgenommenen Einzelmaßnahmen  


– Absenkung der 95-Prozent-Grenze in den Ergänzungstatbeständen auf 90 Prozent, 


– Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands zur Erfassung von Anteilseignerwechseln in Höhe von min-
destens 90 Prozent bei Kapitalgesellschaften, 


– Verlängerung der Fristen von fünf auf zehn Jahre, 


– Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäufe im Rückwirkungszeitraum von Um-
wandlungsfällen, 


– Verlängerung der Vorbehaltensfrist in § 6 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) auf 15 Jahre 


habe man wesentliche Schritte vereinbart, die missbräuchliche Share Deals stark eindämmen würden. Ein völliger 
Ausschluss von Share Deals sei innerhalb des bestehenden Systems der Grunderwerbsbesteuerung nicht möglich. 
Es sei darum gegangen, Missbrauch zu verhindern. Mit den vorliegenden Maßnahmen sei man auf einem guten 
Weg. Man gehe davon aus, dass bei den Ländern durch das Gesetz zusätzliche Einnahmen anfallen würden. Diese 
sollten genutzt werden, um die Steuersätze bei der Grunderwerbsteuer zu senken. 


Die Fraktion der CDU/CSU setze sich für einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer für den Ersterwerb von 
Wohngrundstücken von Familien ein. Wenn es durch das Gesetzesvorhaben zu Mehreinnahmen komme, müsse 
man dieses Thema adressieren. Gleichzeitig müsse man ungewollte Wechselwirkungen mit dem Länderfinanz-
ausgleich verhindern. Der vorliegende Gesetzentwurf sei ein erster, wichtiger Schritt, um missbräuchliche Ge-
staltungen insbesondere durch Share Deals stark einzudämmen. 


Die Fraktion der SPD bezeichnete den Gesetzentwurf als wesentlichen Schritt auf einem guten Weg. Im Koali-
tionsvertrag habe man sich vorgenommen, das Steuerschlupfloch im Bereich der Grunderwerbsteuer zu schließen. 
Dies sei nicht ganz gelungen, aber das Schlupfloch sei enger geworden. Bevor man über weitere Schritte wie etwa 
Freibeträge reden könne, müsse man abwarten, wie sich die Maßnahmen des Gesetzentwurfes auswirken würden. 
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Die Beratungen innerhalb der Koalitionsfraktionen und mit den Bundesländern seien intensiv gewesen. Die in 
den Anträgen von FDP und DIE LINKE. sowie im Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN angesprochenen Punkte hätten in diesen Beratungen eine Rolle gespielt. Teilweise hätten Vertreter der Län-
der, die diesen drei Oppositionsparteien im Bund angehörten, allerdings wenig Unterstützung für diese Punkte 
signalisiert. Dies gelte beispielsweise für Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Daher habe man 
schließlich auf den Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Finanzen zurückgegriffen. Dies werde den Bun-
desländern erheblich helfen. 


Bevor man an Freibeträge in der Grunderwerbsteuer denken könne, müsse man berücksichtigen, dass etwa die 
Fraktion der FDP in Nordrhein-Westfalen eine rasche Absenkung der Grunderwerbsteuer anstrebe. Dies sei ein 
Wahlversprechen bei der letzten Landtagswahl gewesen. Jeder habe die Möglichkeit, in seinem Wirkungsbereich 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Es gehe darum, die Kleinen zu entlasten und die Größeren stärker an der 
Steuerlast zu beteiligen. 


Die Fraktion der SPD hätte sich eine Absenkung der steuerauslösenden Schwelle auf 75 Prozent des Erwerbs 
einer Gesellschaft mit Immobilienobjekten gewünscht. Dies wäre verfassungsrechtlich möglich und sinnvoll ge-
wesen. Auch die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft habe diesen Vorschlag aufgegriffen. Doch 
letztlich habe man einen Kompromiss schließen müssen. Man werde die Thematik nach der kommenden Bundes-
tagswahl weiter verfolgen. 


Die eingebrachten Oppositionsanträge und den Entschließungsantrag lehne man ab. 


Die Fraktion der AfD wies darauf hin, allgemein werde stark kritisiert, dass Erwerber größerer Immobilienport-
folios die Möglichkeit hätten, die Grunderwerbsteuer durch einen Share Deal zu vermeiden. Es widerspreche dem 
Gerechtigkeitsgefühl, dass der „normale“ Häuslebauer, der Erwerber eines Eigenheims oder einer Eigentums-
wohnung durch die Grunderwerbsteuer erheblich belastet werde und keine Möglichkeit habe, diese Belastung zu 
vermindern. 


Die Erhöhung der Grunderwerbsteuer in den meisten Bundesländern habe dazu beigetragen, dass Anleger, die 
diese Möglichkeit hätten, zunehmend auf Share Deals ausgewichen seien. Da Share Deals derzeit nicht systema-
tisch erfasst würden, könne die Höhe der vermiedenen Steuer nicht zuverlässig beziffert werden. Schätzungen 
gingen davon aus, dass dem Staat jährlich etwa 1 Milliarde Euro an Grunderwerbsteuer entgehe.  


Anders als die bisherigen Lösungsansätze sollte nicht allein auf die Höhe der erworbenen Anteile abgestellt wer-
den, vielmehr sollte das wirtschaftliche Interesse des betreffenden Share Deals berücksichtigt werden. Nur wenn 
der Erwerb des Grundeigentums im wirtschaftlichen Fokus des Anteilserwerbs stehe, solle Grunderwerbsteuer 
anfallen. Es erscheine dabei angemessen, ein entsprechendes wirtschaftliches Interesse anzunehmen, wenn der 
Wert des Grundeigentums 80 Prozent des vereinbarten Kaufpreises ausmache. 


Die Fraktion der AfD fordere die Bundesregierung in ihrem Antrag daher auf, 


1. die Grunderwerbsteuer zur Entlastung von Familien bei Ersterwerb einer selbstgenutzten Immobilie einheit-
lich auf bundesweit maximal 3,5 Prozent zu begrenzen. 


2. den Länderfinanzausgleich dahingehend zu reformieren, dass Fehlanreize zur Erhöhung der Grunderwerb-
steuer abgeschafft werden.  


3. dass die Grunderwerbsteuer im Rahmen von Anteilskäufen an Gesellschaften nur dann anfällt, wenn ein 
Anteil von mehr als 50 v.H. an einem „echten“ Immobilienunternehmen erworben wird.  


Echte Immobilienunternehmen in diesem Sinne seien Unternehmen, bei denen der Verkehrswert des Immobili-
envermögens 80 Prozent oder mehr des für den Anteilserwerb vereinbarten Kaufpreises ausmache. Der Kaufpreis 
sei dabei um den Kassenbestand zu vermindern, soweit dieser durch Gesellschafterdarlehen und /oder Darlehen 
verbundener Unternehmen abgedeckt werde. Die Höhe der zu zahlenden Steuer richte sich nach dem (ggf. antei-
ligen) Wert des so erworbenen Immobilienvermögens. Dabei solle es unerheblich sein, ob dieser Anteil durch ein 
einziges Rechtsgeschäft oder sukzessive durch mehrere Rechtsgeschäfte erworben werde. Andere Transaktionen, 
wie die Umstrukturierung von Unternehmen, sollten künftig nicht grunderwerbsteuerpflichtig sein. Ebenso solle 
der Aktienkauf von Immobilienunternehmen grunderwerbsteuerfrei sein, sofern die genannten Voraussetzungen 
nicht erfüllt würden. 
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Maßgebliche Betrachtungsebene sei daher die Ebene auf der die Anteile erworben würden, so dass der Erwerb 
von Immobilienvermögen von Tochtergesellschaften nur dann steuerpflichtig sei, wenn die oben genannte 80-
Prozent-Grenze überschritten werde. 


Die Fraktion der FDP betonte, es sei verwunderlich, dass die Koalitionsfraktionen zwei Jahre gebraucht hätten, 
um die Beratung eines Gesetzentwurfs abzuschließen, der bis auf eine zusätzliche Börsenklausel ansonsten im 
Prinzip unverändert sei. Es sei wertvolle Zeit beim Vorgehen gegen Missbrauch bei der Grunderwerbsteuer ver-
schwendet worden. Dies illustriere eine Lähmung der deutschen Politik nicht nur in Steuerfragen. 


Bei der Problematik der Share Deals gehe es darum, dass über den Erwerb einer Gesellschaft wirtschaftlich be-
trachtet Grundeigentum erworben werde, ohne dass im Grundbuch Änderungen vorgenommen würden. Dies 
müsse man verhindern. Daher müssten die entsprechenden Regelungen auf Umgehungsschutz ausgerichtet wer-
den und nicht fiskalisch oder anderweitig motiviert sein. Das leiste der vorliegende Gesetzentwurf nicht. Die 
bisherige Share Deal-Konstruktion sehe vor, dass ein Grundstück in eine Gesellschaft eingebracht werde und 
zunächst 94 Prozent der Anteile der Gesellschaft verkauft würden. Fünf Jahre später würden die restlichen sechs 
Prozent verkauft. Der Gesetzentwurf mache nun aus 95 Prozent 90 Prozent und aus fünf Jahren zehn Jahre. 
Dadurch werde das zugrundeliegende Gestaltungsmodell nicht verhindert, es werde lediglich ein bisschen auf-
wendiger. Der wirtschaftliche Vorteil aus einem solchen Geschäft sei aber so enorm, dass die jetzt vorgenomme-
nen Änderungen die Geschäfte nicht verhindern würden. Der Gesetzentwurf sei also ungeeignet, den Gestaltungs-
missbrauch einzudämmen. 


Gleichzeitig unterwerfe der vorliegende Gesetzentwurf viele normale Vorgänge in der Wirtschaft der Grunder-
werbsteuer. Dies resultiere aus der vorgenommenen Ausweitung in § 2b Grunderwerbsteuergesetz. Es werde nicht 
mehr die Frage gestellt, ob der neue Erwerber Kontrolle über ein Grundstück erlange, sondern es würden ver-
schiedene Erwerbsvorgänge unterschiedlicher Erwerber addiert. Wenn die 90-Prozent-Schwelle überschritten sei, 
werde die Grunderwerbsteuer für das Grundvermögen der Gesellschaft fällig. Solche Sachverhalte hätten in der 
deutschen Wirtschaft überwiegend nichts mit der Umgehung der Grunderwerbsteuer zu tun. Sie beträfen ganz 
normale Eigentümerwechsel und Umgestaltungsvorgänge, die in jedem Unternehmen innerhalb von zehn Jahren 
durchaus auch mehrfach anfallen könnten und bei denen das Grundvermögen oft von untergeordneter wirtschaft-
licher Bedeutung sei. Dadurch würden Share Deals von dem eigentlichen Besteuerungsgrund der Grunderwerb-
steuer abgekoppelt. Es handle sich um einen schwerwiegenden Systemeingriff, der keinen effektiven Umgehungs-
schutz biete, sondern Restrukturierungen in der deutschen Wirtschaft in die Grunderwerbsbesteuerung einbeziehe. 
Dies sei nicht überzeugend. 


Der vorliegende Antrag der Fraktion der FDP knüpfe am niederländischen Modell an, das mit Modifikationen 
auch vom Institut für Finanzen und Steuern e.V. vertreten werde. Dieses Modell stelle darauf ab, ob es sich um 
einen Erwerb eines Grundstücks handle, der wirtschaftlich gesehen mit dem Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
bemäntelt werde. Solche Sachverhalte müssten von normalen Unternehmenserwerben unterschieden werden, wo 
in einem Betriebsvermögen neben anderen Vermögensgegenständen wie Maschinen oder Lizenzen auch ein 
Grundstück enthalten sei. Außerdem gehe es um die Frage, ob der Erwerber tatsächlich Kontrolle über das Grund-
stück erlange. Denn nur dann könne von einer Umgehung der Grunderwerbsteuer ausgegangen werden. An diesen 
Kriterien richte die Fraktion der FDP ihren eigenen Vorschlag aus, der damit effektiver bei der Missbrauchsbe-
kämpfung sei und darüber hinaus normale Restrukturierungsvorgänge in der deutschen Wirtschaft frei von der 
Grunderwerbsteuer halte. 


Das Anliegen eines Freibetrags bei der Grunderwerbsteuer müsse unabhängig vom vorliegenden Gesetzentwurf 
verfolgt werden. Hier sei der Bundesgesetzgeber gefragt, unabhängig von der Gestaltung der Steuersätze durch 
die Länder. Es sei aus Sicht der Fraktion der FDP sinnvoll, sowohl die Sätze zu senken als auch einen Freibetrag 
für Familien zu gewähren. Die Gelegenheit, die im Gesetzentwurf eingeplanten Mehreinnahmen mit einer ent-
sprechenden Entlastung zu verbinden, habe die Regierungskoalition versäumt. 


Die Fraktion der FDP warb um Zustimmung für ihren eigenen Antrag und lehnte den Gesetzentwurf der Bundes-
regierung ab. 


Die Fraktion DIE LINKE. betonte, die Regierungskoalition sei an der Aufgabe, das Problem der Steuervermei-
dung durch Share Deals zu lösen, komplett gescheitert. Der vorliegende Gesetzentwurf sei bereits vor zwei Jahren 
in der öffentlichen Anhörung als völlig ungenügend bewertet worden. Alle Sachverständigen hätten bestätigt, 
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dass diese Veränderungen nichts bewirken würden. Es sei nicht überzeugend, heute im Prinzip den gleichen Ge-
setzentwurf erneut vorzulegen. 


In der Anhörung sei ein Systemwechsel bei der Grunderwerbsteuer vorgeschlagen worden. Der vorliegende An-
trag der Fraktion DIE LINKE. nehme diesen Gedanken auf. Man könne nicht bei der Logik der Beteiligungs-
schwellen bleiben, wenn man eine nachhaltige Veränderung erzielen wolle. Ohne einen Systemwechsel werde es 
keinen Ausweg aus der Problematik geben. Die bestehende Grunderwerbsteuer werde laut dem Nachrichtenma-
gazin DER SPIEGEL nur von den „Dummen“ bezahlt und sei ein Einfallstor für Geldwäsche. Die Fraktion DIE 
LINKE. lehnte den vorliegenden Gesetzentwurf ab. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verwies auf die Anhörung zum Gesetzentwurf, die am 14. Oktober 
2019 stattgefunden habe. Es sei dokumentiert, dass die Beurteilung durch die Sachverständigen verheerend ge-
wesen sei. Dass man nun fast zwei Jahre bis zur Verabschiedung des Gesetzentwurfs warte, mache ihn nicht 
besser. In der Zwischenzeit würden weiter Share Deals abgeschlossen. Der vorliegende Gesetzentwurf werde 
daran nichts ändern. 


Die Vorgeschichte der Thematik reiche sogar noch länger zurück. Bereits in der 18. Wahlperiode habe die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags um ein Gutachten 
gebeten. Aus der Antwort habe man das Konzept einer Absenkung der Anteilsschwelle auf 75 Prozent entwickelt. 
Dies habe die damalige Regierungskoalition ignoriert. Der neue Finanzminister sei in der laufenden Legislatur-
periode dem Ansatz noch einmal nachgegangen und hätte mit einem zweiten Rechtsgutachten die Bestätigung 
erhalten, dass eine entsprechende Möglichkeit bestehe. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft habe sich diesen Vorschlag zu Eigen gemacht. Eine entsprechende Regelung wäre ein guter Weg zur Be-
kämpfung von Share Deals gewesen. Seit dem ursprünglichen Vorschlag seien fast sechs Jahre vergangen. Es 
habe außerdem eine Arbeitsgruppe der Länderfinanzminister gegeben. Auch der damalige hessische CDU-Fi-
nanzminister habe auf das massive Problem durch die Umgehung der Grunderwerbsteuer hingewiesen. Man gehe 
von mindestens einer Milliarde Euro aus, die dem deutschen Fiskus jährlich verloren gingen. Sechs Jahre später 
werde nun ein Gesetzentwurf abschließend vorgelegt, der das Problem nicht löse. 


Vor sechs Jahren seien verschiedene Modelle diskutiert worden. So habe unter anderem das hessische Finanzmi-
nisterium ein so genanntes quotales Modell angeregt. In der Arbeitsgruppe der Finanzminister sei dies damals 
zunächst nicht weiterverfolgt worden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe zwei Gutachten anerkann-
ter Experten mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung beauftragt, in denen in beiden Fällen dargelegt worden 
sei, dass eine noch umfassendere Bekämpfung von Share Deals durch eine Umstellung auf eine quotale Besteue-
rung möglich sei. In den Niederlanden existiere bereits ein entsprechendes System. Man habe unterschiedliche 
Varianten vorgeschlagen, um der Regierungskoalition zu ermöglichen, sich entsprechenden Überlegungen anzu-
eignen und einen geeigneten Gesetzentwurf zu entwickeln. Diese Chance habe die Koalition nicht genutzt. Statt-
dessen werde nun der untaugliche Gesetzentwurf von vor zwei Jahren vorgelegt, der lediglich um eine Börsen-
klausel ergänzt werde. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnte den vorliegenden Gesetzentwurf ab und warb für eine perspek-
tivische Lösung der Problematik mit Hilfe der von ihr vorgelegten Konzepte. 


 


Petition 


Der Petitionsausschuss hatte dem Finanzausschuss eine Bürgereingabe übermittelt. 


Die Petition auf Ausschussdrucksache 19(7)266 fordert, dass Share Deals beim Wohnungs-/Hauskauf mit sofor-
tiger Wirkung beendet werden. 


Nach § 109 der Geschäftsordnung hat der Petitionsausschuss den federführenden Finanzausschuss zur Stellung-
nahme zu den Anliegen aufgefordert. Der Finanzausschuss hat die Petition in seine Beratungen einbezogen. 


Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zielt auf die Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen in der 
Grunderwerbsteuer durch verschiedene Einzelmaßnahmen. Damit werden auch die vom Petenten genannten 
Share Deals adressiert. Dem Anliegen des Petenten wird somit zumindest durch die Stoßrichtung des Gesetzent-
wurfs entsprochen. 


Zu Verlauf und Gegenstand der Ausschussberatungen wird auf den vorstehenden Bericht verwiesen. 
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Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/13437, 19/13546 sind 
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen 
der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD brachten 4 Änderungsanträge ein. 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Inkrafttreten) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD 


Ablehnung: AfD, B90/GR 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Börsenklausel) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP 


Ablehnung: DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Anwendungsregelung zu § 1 Absatz 2b GrEStrG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Ablehnung: B90/GR 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Verspätungszuschlag) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließung 
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„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/13437 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


 


Der Bundestag wolle beschließen: 


 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


 


Der deutsche Immobilienmarkt erfreut sich bei in- und ausländischen Investor*innen großer Beliebtheit. So bleibt 
auch im Jahr 2019 das Interesse am deutschen Immobilienmarkt auf hohem Niveau. Ebenso wie die Transakti-
onsvolumina, die sich seit mehreren Jahren auf Rekordniveau befinden.  


Immobilientransaktionen unterliegen grundsätzlich der Grunderwerbsteuer, welche an die Länder geht. Grund-
stücke können durch einen direkten Erwerb übertragen werden („Asset Deal“). Gerade bei großen Transaktionen 
werden Immobilien aber nicht direkt verkauft, sondern mit Hilfe sogenannter „Share Deals“ nur Anteile an Ge-
sellschaften. Bei diesen Gestaltungen fällt keine Grunderwerbsteuer an – jedenfalls dann nicht, wenn weniger als 
95 Prozent der Unternehmensanteile erworben werden.  


Bei Millionendeals, in denen große Wohnungsbestände oder Gewerbekomplexe übertragen werden, gehen daher 
oftmals nur 94,9 Prozent der Anteile in andere Hände, sodass man gerade unter der Grenze der Steuerpflicht 
bleibt. So wurden zwischen 1999 und 2017 66,6 Prozent der Wohnungsportfolios mit über 800 Wohneinheiten als 
Share Deal verkauft. Bei der Hälfte von ihnen – somit bei ca. 33 Prozent der gesamten Wohnungsübertragungen 
– wurden weniger als 95 Prozent der Anteile erworben, so dass keine  Grunderwerbsteuer  gezahlt  werden  musste  
(vgl.  BT-Drs. 19/7536  und  18/11919). Die Höhe der dadurch ausgefallenen Grunderwerbsteuer lässt sich nicht 
genau beziffern, beträgt jedoch schätzungsweise ca. 1 Milliarde Euro jährlich (vgl. Hessisches Ministerium der 
Finanzen, 01.12.2016).  


Neben den erheblichen Steuermindereinnahmen bei den Ländern, fördert die Umgehung der Grunderwerbsteuer 
mittels Share Deals Immobilienspekulation und fungiert somit als zusätzlicher Mieten- und Preistreiber in ohne-
hin schon überhitzten Märkten. Bei einer konsequenten Besteuerung von Share Deals würden sich der Handel mit 
großen Immobilienbeständen und die Fusion großer Wohnungsunternehmen weniger lohnen. Im Ergebnis würde 
die hoch problematische Konzentration von Wohnungsbeständen in immer größeren Immobilienunternehmen ein-
geschränkt. Die Verdichtung von Wohnungsbeständen in Händen großer Konzerne birgt die Gefahr steigender 
Mietpreise in Ballungszentren und schwächt die Position der Mieter*innen. Zudem wird bei Share Deals die 
Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach § 24 BauGB (Baugesetzbuch) durch hohe rechtliche und tech-
nische Hürden erschwert (vgl. WD 7 – 3000 – 177/18). 


Auch auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt haben die Aktivität von Kapitalinvestor*innen und die Spekula-
tion von Hedgefonds in den vergangenen Jahren zu erheblichen Preissteigerungen von Ackerland und Pachten 
geführt, was eine gerechte Verteilung von Grund und Boden und eine breite Eigentumsstreuung in der Landwirt-
schaft gefährdet. Share Deals mit Grundbesitz spielen dabei eine erhebliche Rolle. Es kommt zu einer Verdrän-
gung von bäuerlich und ökologisch wirtschaftenden Betrieben – zu-gunsten von Agrarholdings ohne Verankerung 
in der Region.  


Gleichzeitig ermöglicht der Anteilserwerb an landwirtschaftlichen Unternehmen die Umgehung der Genehmi-
gungspflicht im landwirtschaftlichen Bodenrecht. Die Herstellung von Transparenz über die Holdingstrukturen 
und Bodeneigentümer*innen ist notwendig, um die politische Regulierung zu verbessern. Die Bundesregierung 
ist in der Pflicht, die Umgehung der Grunderwerbsteuer mittels Share Deals umgehend zu beenden. Diese Pflicht 
begründet sich bereits aus dem verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz.  


 


II.  Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


 


A)  einen Gesetzentwurf vorzulegen, der  
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1.  als weiteren Grundtatbestand, neben dem klassischen Eigentumsübergang von Immobilien mit 
Rechtsträgerwechsel, ein rechtsformunabhängiges Besteuerungssystem für die Übertragung von 
Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften schafft, bei dem  


a)  ohne Rücksicht auf das Vermögen einer grundbesitzenden Gesellschaft sowie seiner 
Zweckbestimmung eine quotale Besteuerung des unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von 
Anteilen ab einer kumulierten Anteilshöhe von mehr als 50 Prozent in entsprechender Höhe des 
erworbenen Prozentsatzes erfolgt und  


b) anstelle des Buchstabens a) bei Gesellschaften, deren Vermögen zu mehr als 50 Prozent aus 
Immobilien besteht, von denen mindestens 30 Prozent im Inland belegen sind und die Immobilien 
zu mindestens 70 Prozent dem Erwerb, der Veräußerung oder Nutzung dieser Immobilien besteht 
(qualifizierte Immobiliengesellschaften) eine Wertdurchgriffsbesteuerung nach dem Vorbild der 
niederländischen Grunderwerbsteuer in der Art zu schaffen, dass bei unmittelbarem und mittel-
barem Erwerb von mehr als kumuliert 10 Prozent der Anteile eine Besteuerung in entsprechen-
der Höhe des erworbenen Prozentsatzes er-folgt;  


2.  als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer auf die Übertragung von Anteilen die Ver-
kehrswerte der Immobilien vorsieht, die sich im Anteilspreis niederschlagen;  


3. die doppelte Erhebung der Grunderwerbsteuer beim Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen durch 
Landgesellschaften und beim Wiederverkauf an bäuerliche Betriebe abschafft;  


B) sich gegenüber den Bundesländern dafür einzusetzen, den Kauf und Verkauf von Anteilen an landwirt-
schaftlichen Unternehmen durch Share Deals in den boden-rechtlichen Regulierungsrahmen und die Ge-
nehmigungspflicht im landwirtschaftlichen Grundstückverkehrsrecht aufzunehmen.“ 


 


Begründung 


„Durch die von uns vorgeschlagene Erweiterung des bisherigen gesetzlichen Grundtatbestandes des Eigentums-
übergangs durch Rechtsträgerwechsel um den Erwerb von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften wird ein 
echter Systemwechsel vollzogen. Hierdurch wird eine verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende Steuerwür-
digkeitsentscheidung getroffen und nicht eine bloße Missbrauchsbekämpfungsvorschrift geschaffen, die der ge-
richtlichen Folgerichtigkeitsprüfung Stand zu halten hat und durch den Gesetzgeber besonders zu begründen ist. 
Wir schlagen somit eine verfassungsfeste Ausgangsentscheidung innerhalb des verfassungsrechtlich gegebenen 
Gestaltungsspielraumes vor.  


Die Bundesregierung legte im September 2019 dem Bundestag einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes – BT-Drs. 19/13437 – vor. Dieser beabsichtigte die Eindämmung missbräuchlicher 
Steuergestaltungen in der Grunderwerbsteuer durch verschiedene Einzelmaßnahmen. Im Wesentlichen sollte die 
Eindämmung solcher Gestaltungen durch die Einführung eines weiteren Ergänzungstatbestandes für Kapitalge-
sellschaften, die Absenkung der bisherigen Beteiligungsschwellen von 95 auf 90 Prozent sowie die Verlängerung 
der Haltefristen von fünf auf zehn Jahre beruhen. An der bisherigen Systementscheidung der Grunderwerbsteuer 
sollte fest gehalten werden. Aufgrund der Kritik von allen Seiten wurde das Gesetzgebungsverfahren jedoch ver-
tagt, sodass die Steuerumgehung mittels Share Deals immer noch fortgeführt werden kann. Daher sollte schnellst-
möglich ein neuer Gesetzentwurf vorgelegt werden.  


Quotale Besteuerung von Gesellschaften  


Die quotale Besteuerung ermöglicht eine rechtsformunabhängige Besteuerung der Anteilsübertragung von 
grundbesitzenden Gesellschaften bereits ab einer Erwerbschwelle von mehr als 50 Prozent. Hierbei kommt es 
weder auf den Gesellschaftszweck noch auf die Zusammensetzung des Gesellschaftsvermögens an. Voraussetzung 
ist lediglich, dass die Gesellschaft Eigentümerin einer Immobilie ist. Die Besteuerung tritt erst ein, wenn ein*e 
Erwerber*in kumuliert unmittelbar und mittelbar mehr als 50 Prozent der Anteile an einer grundbesitzenden 
Gesellschaft erwirbt. Da die Besteuerung erst in dem Zeitpunkt eintritt, in dem sich mehr als 50 Prozent der 
Anteile unmittelbar oder mittelbar bei ein*r Erwerber*in vereinigen, ist im Gegensatz zur derzeitigen Gesetzes-
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lage keine Beachtung einer Haltefrist erforderlich. Hierdurch wird das Gesetz in der Anwendung deutlich ver-
einfacht und missbräuchliche Gestaltungen effektiv vermieden. Gleichzeitig wird durch die Regelung verhindert, 
dass bei börsennotierten Gesellschaften allein durch den normalen Handel von Aktien Grunderwerbsteuer aus-
gelöst wird. Durch die Besteuerung in Höhe der Quote der erworbenen Anteile wird ebenso verhindert, dass die 
volle Grunderwerbsteuer fällig wird, ohne dass ein vollständiger Anteilserwerb stattgefunden hat. Die Besteue-
rung ist somit fair, zielgenau und rechtssicher.  


Wertdurchgriffsbesteuerung bei qualifizierten Immobiliengesellschaften 


Bei Gesellschaften, deren Bilanzsumme zu mehr als 50 Prozent aus Immobilien besteht und diese sich zu mehr 
als 30 Prozent im Inland befinden und zu mehr als 70 Prozent zum Zwecke des Erwerbs, der Veräußerung und 
Nutzung gehalten werden, wird eine weitergehende Besteuerung in Anlehnung an das niederländische Grunder-
werbsteuergesetz vorgeschlagen. Bei solchen qualifizierten Immobiliengesellschaften soll damit eine anteilige 
Besteuerung der im Vermögen der Gesellschaft befindlichen Immobilien bereits ab einem Anteilserwerb von mehr 
als 10 Prozent entsprechend der erworbenen Beteiligungshöhe vorgenommen werden. Dies ist dadurch gerecht-
fertigt, dass es beim Erwerb solcher Anteile vordergründig um den Erwerb der in diesen Gesellschaften befindli-
chen Immobilien geht. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu quotalen Besteuerung verwiesen.  


Bemessungsgrundlage  


Durch die Anknüpfung bei der Bemessung der Grunderwerbsteuer auf den in dem Anteilswert der Anteile verkör-
perten anteiligen Verkehrswert der Immobilien wird deutlich, dass es sich weiterhin um den Typus der Grunder-
werbsteuer handelt. Es kommt somit nicht auf den Kaufpreis für die Anteile an der Gesellschaft an, sondern nur 
auf den Wert der darin enthaltenen anteiligen Verkehrswerte.  


Abschaffung der doppelten Zahlung von Grunderwerbsteuer bei Ausübung des siedlungsrechtlichen Vorkaufs-
rechtes 


Nach geltendem Recht fällt bei Ausübung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts zweimal Grunderwerbsteuer 
an. Beim Verkauf des Grundstücks an das anerkannte gemeinnützige Siedlungsunternehmen sowie beim an-
schließenden Verkauf durch dieses Siedlungsunternehmen an die erwerbenden Landwirt*innen. Der Durchgangs-
erwerb beim Siedlungsunternehmen dient lediglich der Verwirklichung des Sinns und Zwecks des siedlungsrecht-
lichen Vorkaufsrechts, nämlich des Erhalts von Grundstücken in landwirtschaftlicher Hand. Eine dauerhafte Ei-
gentümerstellung des Siedlungsunternehmens ist nicht vorgesehen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 Buchstabe b 


§ 1 Absatz 2c – neu – 
Die Ausgabe von Anteilen und deren Verbreitung über die Börse ist für Kapitalgesellschaften ein gängiges Mittel 
zur Kapitalbeschaffung. Beim Handel mit solchen Anteilen über eine Börse oder einen anderen Handelsplatz 
stehen grundsätzlich andere Gründe als die Einsparung von Grunderwerbsteuer im Vordergrund. Das Interesse 
des Erwerbers der Anteile betrifft vorrangig die Ertragskraft der Kapitalgesellschaft und grundsätzlich nicht die 
im Vermögen der Kapitalgesellschaft enthaltenen Grundstücke. Jedoch führt ein solcher Handel mit Anteilen über 
eine Börse oder einen anderen Handelsplatz zu Wechseln der Anteilseigner und wäre im Rahmen des § 1 Ab-
satz 2b GrEStG zu berücksichtigen. Unter den weiteren Voraussetzungen würde dies zu einer Besteuerung führen, 
obwohl regelmäßig keine missbräuchliche Gestaltung vorliegt. 


Diese Problematik stellt sich auch bei der Vorschrift des § 1 Absatz 2a GrEStG, wenn eine Kapitalgesellschaft an 
einer grundbesitzenden Personengesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 


Zur Vermeidung einer übermäßigen Besteuerung bedarf es daher dem Sinn und Zweck der Vorschriften entspre-
chend einer Ausnahmeregelung für solche Anteilsübergänge, die auf Grund eines Geschäfts über die Börse, einen 
äquivalenten Dritthandelsplatz oder ein sonstiges der Verordnung (EU) Nummer 600/2014 (MiFIR) unterfallen-
des multilaterales Handelssystem (MTF) erfolgen. Daher wird in § 1 Absatz 2c GrEStG in Ergänzung zu § 1 
Absatz 2a und Absatz 2b GrEStG eine Ausnahmeregelung eingefügt, die die Wirkung der Ergänzungstatbestände 
ziel- und sachgerecht begrenzt. 


Voraussetzung ist, dass die Anteile zum Handel an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 Wertpapier-
handelsgesetz (WpHG) oder einem gleichwertigen Dritthandelsplatz zugelassen sind und der Anteilsübergang auf 
Grund eines Geschäfts an einem solchen organisierten Markt oder Dritthandelsplatz oder über ein multilaterales 
Handelssystem (MTF) erfolgt. Das Erfordernis einer Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt oder 
äquivalenten Drittlandhandelsplatz soll die Gefahr einer missbräuchlichen Nutzung ausschließen. Dort zugelas-
sene Wertpapiere unterliegen der kontinuierlichen wirksamen Beaufsichtigung durch die Aufsichtsbehörden. Or-
ganisierte Märkte verfügen über klare und transparente Vorschriften für die Zulassung und den Handel von Wert-
papieren, sodass diese fair, ordnungsgemäß, effizient und frei handelbar sind. Die Wertpapieremittenten unterlie-
gen regelmäßig und kontinuierlich Informationspflichten, die ein hohes Maß an Anlegerschutz sowie Markttrans-
parenz und -integrität gewährleisten. Auch finden die wertpapierhandelsrechtlichen Meldepflichten zur Beteili-
gungspublizität Anwendung. Marktmissbrauch in Form von Insidergeschäften und Marktmanipulation werden so 
verhindert. MTFs unterliegen denselben Marktintegritätsanforderungen, insbesondere in Bezug auf die Präven-
tion von Marktmissbrauch. Ist der Handel von Wertpapieren an der Börse zugelassen, kann der Handel derselben 
Wertpapiere über MTFs von der Ausnahmeregelung erfasst werden, da jedenfalls die oben erwähnten hohen 
Marktintegritäts- und Transparenzanforderungen zur Anwendung kommen. 


In Deutschland fallen unter den Begriff des organisierten Marktes regelmäßig „Börsen“ nach dem Börsengesetz 
(BörsG). Der Begriff des „organisierten Marktes“ im Sinne von § 2 Absatz 11 WpHG entspricht dem Begriff des 
„geregelten Marktes“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID). Es kann 
also davon ausgegangen werden, dass Handelsplätze in der EU und dem EWR, die sich als geregelter Markt 
qualifizieren, über vergleichbar hohe Standards verfügen. Die „European Securities and Markets Authority“ 
(ESMA) führt ein Register über alle geregelten Märkte („Regulated market“) in der Europäischen Union und dem 
Europäischen Wirtschaftsraum.  


Vergleichbaren Standards unterliegen auch Drittlandhandelsplätze, die gemäß Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a 
der Richtlinie 2014/65/EU von der Europäischen Kommission als gleichwertig erklärt wurden. Die derzeit auf 
diese Weise anerkannten Drittlandhandelsplätze ergeben sich aus den einzelnen Durchführungsbeschlüssen: USA 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2320), Hongkong (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2319) und Austra-
lien (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2318). 
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Zu Nummer 9 Buchstabe b – gestrichen – 


§ 19 Absatz 6 – gestrichen – 
Der neu anzufügende § 19 Absatz 6 GrEStG wird gestrichen. Die vorgesehenen Änderungen zur Festsetzung des 
Verspätungszuschlags wurden bereits im Jahressteuergesetz 2020 (BGBl. I 2020 S. 3096, Artikel 32 Nummer 2) 
umgesetzt. 


 


Zu Nummer 10 
§ 23 Absatz 17 bis 21 


Durch Artikel 32 Nummer 3 des Jahressteuergesetzes 2020 vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) wurde 
dem § 23 GrEStG bereits ein Absatz 17 angefügt. Daher werden die mit dem vorliegenden Änderungsgesetz an-
gefügten Absätze 17 bis 21 in Absätze 18 bis 22 umbenannt. 
§ 23 Absatz 22 – gestrichen – 


Der durch den vorliegenden Gesetzentwurf dem § 23 GrEStG neu anzufügende Absatz 22 wird gestrichen. Durch 
Zeitablauf gibt es keinen Anwendungsbereich für diese Regelung. 


§ 23 Absatz 23 – neu – 


Mit dem neuen § 1 Absatz 2b GrEStG wird erstmals eine Regelung eingeführt, die auch bei Kapitalgesellschaften 
allein auf das Ausmaß der Veränderungen im Gesellschafterbestand abstellt, ohne dass ein einzelner Gesellschaf-
ter eine bestimmte Beteiligungshöhe überschreiten muss. 


Die Beteiligten mussten bei Anteilsübertragungen in der Vergangenheit grundsätzlich nicht damit rechnen, dass 
diese Transaktionen in einem künftigen Steuertatbestand berücksichtigt werden, der auf Änderungen im Gesell-
schafterbestand abstellt. Sie konnten von einem steuerlich unerheblichen Handeln ausgehen. Aus Gründen des 
Vertrauensschutzes sollen nur solche Änderungen im Gesellschafterbestand berücksichtigt werden, die nach dem 
30. Juni 2021 erfolgen.  


Der bisherige Wortlaut ist durch Zeitablauf überholt und wird gestrichen. 


 


Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 
Mit der Änderung des Artikels 2 wird bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz abweichend von der Re-
gelung im Regierungsentwurf am 1. Juli 2021 in Kraft tritt. 
 


Berlin, den 14. April 2021 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Bernhard Daldrup 
Berichterstatter 


Lisa Paus 
Berichterstatterin 
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POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


Nur per E-Mail  
 
Oberste Finanzbehörden  
der Länder  
 
nachrichtlich:  
 
Bundeszentralamt für Steuern  


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


E-MAIL 


DATUM 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


poststelle@bmf.bund.de 
15. April 2021 


BETREFF Anwendungsfragen zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist und der zinsfreien 
Karenzzeit durch das Gesetz vom 15. Februar 2021 (BGBl. I Seite 237) 


GZ IV A 3 - S 0261/20/10001 :010 
DOK 2021/0408155 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Angesichts der durch die Corona-Pandemie verursachten Ausnahmesituation wurden die 
Erklärungsfrist in beratenen Fällen (§ 149 Absatz 3 AO) und die zinsfreie Karenzzeit 
(§ 233a Absatz 2 AO) für den Veranlagungszeitraum 2019 durch Artikel 97 § 36 des EGAO 
in der Fassung des Gesetzes vom 15. Februar 2021 (BGBl. I Seite 237) um fünf bzw. sechs 
Monate verlängert. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt daher Folgendes: 


I.  Verlängerung der Erklärungsfrist für den Veranlagungszeitraum 2019 in 
beratenen Fällen (§ 149 Absatz 3 AO) 


Sofern Personen, Gesellschaften, Verbände, Vereinigungen, Behörden oder Körperschaften 
im Sinne der §§ 3 und 4 StBerG mit der Erstellung der in § 149 Absatz 3 AO genannten 
Erklärungen beauftragt sind (beratene Fälle), sind diese Steuer- und Feststellungserklärungen 
- vorbehaltlich des § 149 Absatz 4 AO - regulär spätestens bis zum letzten Tag des Monats 
Februar, in den Fällen des § 149 Absatz 2 Satz 2 AO (Land- und Forstwirte mit 
abweichendem Wirtschaftsjahr) regulär bis zum 31. Juli des zweiten auf den Besteuerungs-
zeitraum folgenden Kalenderjahres abzugeben. § 108 Absatz 3 AO ist zu beachten. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


   
 
 
 


 
   


  


 
 


 
 


   
 


 
 
 


  
 


  
  


 
 


 
 


 
 


 


  
   


  
 


  
 


 
  
 


 


Seite 2 Nach Artikel 97 § 36 Absatz 1 EGAO tritt in den vorgenannten Fällen – allerdings nur für den 
Veranlagungszeitraum 2019 - an die Stelle des letzten Tages des Monats Februar 2021 der 
31. August 2021 und in den Fällen des § 149 Absatz 2 Satz 2 AO an die Stelle des 31. Juli 
2021 der 31. Dezember 2021. Die Erklärungsfrist wurde damit in beratenen Fällen einmalig 
um sechs Monate (bzw. fünf Monate bei beratenen Land- und Forstwirten mit abweichendem 
Wirtschaftsjahr) verlängert. Die gesetzliche Fristverlängerung ist von Amts wegen zu 
beachten, ein Antrag des Steuerpflichtigen oder des mit der Erstellung der Erklärung 
Beauftragten im Sinne der §§ 3 und 4 StBerG ist dazu nicht erforderlich. Diese gesetzlichen 
Fristverlängerungen gelten nicht in den Fällen, in denen Steuer-/Feststellungserklärungen für 
den Veranlagungszeitraum 2019 mit einer Anordnung nach § 149 Absatz 4 AO „vorab 
angefordert“ wurden. 


Die Fristen zur Einreichung von Steuererklärungen in beratenen Fällen können gemäß § 109 
Absatz 2 AO nur verlängert werden, falls der Steuerpflichtige und sein Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfe nachweislich ohne Verschulden verhindert sind oder waren, die Steuer-
erklärungsfrist einzuhalten. Bei der Entscheidung über einen Antrag auf Fristverlängerung 
über den 31. August 2021 bzw. 31. Dezember 2021 hinaus sind die von der Rechtsprechung 
zum Vorliegen einer „unverschuldeten Verhinderung“ entwickelten Grundsätze zu beachten. 
Die Arbeitsüberlastung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe kann daher für sich 
allein nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zu einer Fristverlängerung über den 
31. August 2021 bzw. 31. Dezember 2021 hinaus rechtfertigen. 


Wird die Steuer-/Feststellungserklärung vor Ablauf der nach Artikel 97 § 36 Absatz 1 EGAO 
(und ggf. darüber hinaus nach § 109 Absatz 2 AO) verlängerten Erklärungsfrist abgegeben, 
tritt keine Erklärungssäumnis im Sinne des § 152 Absatz 1 und 2 AO ein. Die Festsetzung 
eines Verspätungszuschlags scheidet daher von vorne herein aus. Die Überschreitung der in 
§ 152 Absatz 2 Nummer 1 und 2 AO genannten Frist ist daher unerheblich. 


Wird die Steuer-/Feststellungserklärung dagegen erst nach Ablauf der nach Artikel 97 § 36 
Absatz 1 EGAO verlängerten Erklärungsfrist abgegeben, ohne dass die Erklärungsfrist über 
den 31. August 2021 bzw. 31. Dezember 2021 hinaus (ggf. rückwirkend) verlängert wurde, 
liegt Erklärungssäumnis im Sinne des § 152 Absatz 1 und 2 AO vor. Nach § 152 Absatz 2 
Nummer 1 oder 2 AO ist in diesem Fall ein Verspätungszuschlag - grundsätzlich von Amts 
wegen - festzusetzen (gebundene Entscheidung). Die Entscheidung über die Festsetzung eines 
Verspätungszuschlags steht in diesem Fall nach § 152 Absatz 3 AO nur in folgenden Fällen 
im Ermessen des Finanzamts: 


• die Finanzbehörde hat die Frist für die Abgabe der Steuererklärung nach § 109 AO 
(ggf. rückwirkend) verlängert, die Erklärung wurde aber nach Ablauf der hiernach 
verlängerten Frist abgegeben, 


• die Steuer wurde auf null Euro oder auf einen negativen Betrag festgesetzt oder 
• die festgesetzte Steuer übersteigt nicht die Summe der festgesetzten Vorauszahlungen 
und der anzurechnenden Steuerabzugsbeträge. 







 
  


 
  


 
  


 
     


  


 
   


    


   
 


 
  


  
  


    


   
  


 
   


   
 


 
   


 
  


  
  


 
 


    
   


Seite 3 


II.   Erklärungsfrist für den Veranlagungszeitraum 2019 in nicht beratenen Fällen  
(§ 149 Absatz  2 AO)  


Die gesetzliche Verlängerung der Erklärungsfrist gilt nicht für die in § 149 Absatz 3 AO 
genannten Steuer- und Feststellungserklärungen, die vom Steuerpflichtigen selbst erstellt 
werden (nicht beratene Fälle). Steuererklärungen, die sich auf ein Kalenderjahr oder auf 
einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen, sind in diesen Fällen nach § 149 Absatz 2 
Satz 1 AO - vorbehaltlich anderweitiger abweichender gesetzlicher Bestimmungen -
spätestens sieben Monate nach Ablauf des Kalenderjahres oder sieben Monate nach dem 
gesetzlich bestimmten Zeitpunkt abzugeben. § 108 Absatz 3 AO ist zu beachten. 


Bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach einem 
abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln, endet die Erklärungsfrist für Steuer- bzw. 
Feststellungserklärungen, in denen der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft selbst ermittelt 
wird, nach § 149 Absatz 2 Satz 2 AO nicht vor Ablauf des siebten Monats, der auf den 
Schluss des in dem Kalenderjahr begonnenen Wirtschaftsjahres folgt. § 108 Absatz 3 AO ist 
zu beachten. 


Die Erklärungsfrist kann in den vorgenannten Fällen nach § 109 Absatz 1 Satz 1 AO - im 
Regelfall auf Antrag - verlängert werden. Dabei ist unerheblich, ob bzw. inwieweit der 
Steuerpflichtige die Fristverletzung verschuldet hat oder nicht. Maßgeblich ist allein, ob es 
unbillig wäre, die mit dem Fristablauf verbundenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen. Die 
Finanzbehörde kann eine Fristverlängerung in den vorgenannten Fällen nach § 109 Absatz 1 
Satz 2 AO auch rückwirkend gewähren, wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf ein-
getretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Durch eine rückwirkende Fristverlängerung 
werden durch den Fristablauf bereits eingetretene Rechtsfolgen wieder beseitigt. 


Wird die Erklärung vor Ablauf der (ggf. nach § 109 Absatz 1 AO verlängerten) 
Erklärungsfrist abgegeben, tritt keine Erklärungssäumnis im Sinne des § 152 Absatz 1 und 
2 AO ein. Die Festsetzung eines Verspätungszuschlags scheidet daher von vornherein aus. 


Wird die Erklärung erst nach Ablauf der (ggf. nach § 109 Absatz 1 AO verlängerten) 
Erklärungsfrist, aber vor Ablauf von 14 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres oder vor 
Ablauf von 14 Monaten nach dem Besteuerungszeitpunkt (bzw. in den Fällen des § 149 
Absatz 2 Satz 2 AO nicht binnen 19 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres oder nicht 
binnen 19 Monaten nach dem Besteuerungszeitpunkt) „verspätet“ abgegeben und wurde die 
Erklärungsfrist auch nicht rückwirkend verlängert, kann nach § 152 Absatz 1 AO ein 
Verspätungszuschlag festgesetzt werden (Ermessensentscheidung). 


Wird die Erklärung aber erst nach Ablauf der (ggf. nach § 109 Absatz 1 AO verlängerten) 
Erklärungsfrist und auch nicht binnen 14 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. nicht 
binnen 14 Monaten nach dem Besteuerungszeitpunkt (bzw. in den Fällen des § 149 Absatz 2 







 
  


  
   


  
 


 
 


  
 


     
  


   
 


 
  


     
 


   
 


 
 
 


 
 
 


  


 
 


Seite 4 Satz 2 AO nicht binnen 19 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres oder nicht binnen 
19 Monaten nach dem Besteuerungszeitpunkt) abgegeben, liegt eine Erklärungssäumnis im 
Sinne des § 152 Absatz 1 und 2 AO vor. Zur Festsetzung des Verspätungszuschlags gelten die 
gleichen Grundsätze wie unter I. dargestellt. 


III. Verlängerung der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 
(§ 233a Absatz 2 Satz 1 und 2 AO)  


Der Zinslauf der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach 
§ 233a AO („Vollverzinsung“) beginnt nach § 233a Absatz 2 Satz 1 AO allgemein 15 Monate 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Für die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer beginnt der Zinslauf nach § 233a Absatz 2 Satz 2 AO regulär erst 
23 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, wenn die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei der erstmaligen Steuerfestsetzung die anderen 
Einkünfte überwiegen. 


Nach Artikel 97 § 36 Absatz 2 EGAO beginnt der „allgemeine“ Zinslauf der Vollverzinsung 
abweichend von § 233a Absatz 2 Satz 1 AO - nur für den Besteuerungszeitraum 2019 - erst 
am 1. Oktober 2021. In den Fällen des § 233a Absatz 2 Satz 2 AO beginnt der „besondere“ 
Zinslauf - ebenfalls nur für den Besteuerungszeitraum 2019 - erst am 1. Mai 2022. Die 
gesetzliche Verlängerung der Karenzzeit gilt gleichermaßen für Nachzahlungs- wie für 
Erstattungszinsen. Sie ist nicht auf beratene Fälle beschränkt. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


Nur per E-Mail  
 
Oberste Finanzbehörden  
der  Länder  
 
nachrichtlich:  
 
Bundeszentralamt für Steuern  


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


E-MAIL 


DATUM 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


poststelle@bmf.bund.de 
13. April 2021 


BETREFF Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug; 
Anwendung der Regelungen des § 8 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2 Satz 11 
zweiter Halbsatz EStG 


BEZUG Erörterung in den Sitzungen LSt I/2020 zu TOP 8 und LSt I/2021 zu TOP 5 
GZ IV C 5 - S 2334/19/10007 :002 


DOK 2021/0370565 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gelten für die Anwendung der Regelungen des § 8 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2 
Satz 11 zweiter Halbsatz EStG in der Fassung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förde-
rung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (BGBl. I 
Seite 2451) unter Berücksichtigung der Bundestags-Drucksache 19/25160 Seite 138 sowie für 
die Anwendung der Urteile des BFH vom 7. Juni 2018 - VI R 13/16 - (BStBl 2019 II 
Seite 371) und vom 4. Juli 2018 - VI R 16/17 - (BStBl 2019 II Seite 373) zur Abgrenzung 
zwischen Geldleistung und Sachbezug die folgenden Grundsätze: 


1. Überblick über die neuen Regelungen 


In § 8 Absatz 1 Satz 2 EStG ist durch die neue Definition „Zu den Einnahmen in Geld 
gehören“ nun gesetzlich festgeschrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche 
Kostenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, 
grundsätzlich keine Sachbezüge, sondern Geldleistungen sind. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 


2 Die BFH-Urteile vom 11. November 2010 (BStBl 2011 II Seite 383, 386 und 389) sowie vom 
7. Juni 2018 (a.a.O.) und vom 4. Juli 2018 (a.a.O.) sind insoweit durch die gesetzlichen 
Regelungen überholt. 


3 In § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG werden bestimmte zweckgebundene Gutscheine (einschließlich 
entsprechender Gutscheinkarten, digitaler Gutscheine, Gutscheincodes oder Gutscheinapp-
likationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten (einschließlich Wertguthabenkarten in Form 
von Prepaid-Karten) hingegen als Sachbezug gesetzlich definiert. 
Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen (zur Abgren-
zung vgl. Rdnr. 24) und zudem ab dem 1. Januar 2022 die Kriterien des § 2 Absatz 1 
Nummer 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) erfüllen (vgl. Rdnr. 30). Von einer 
solchen Berechtigung zum ausschließlichen Bezug von Waren oder Dienstleistungen ist 
insbesondere nicht auszugehen, wenn der Arbeitnehmer (z. B. aufgrund eines vom Arbeit-
geber selbst ausgestellten Gutscheins) zunächst in Vorleistung tritt und der Arbeitgeber ihm 
die Kosten im Nachhinein erstattet. In diesen Fällen handelt es sich um eine Geldleistung in 
Form einer nachträglichen Kostenerstattung (vgl. Rdnr. 20 und 21). 
Bei den vom Arbeitgeber getragenen Gebühren für die Bereitstellung (z. B. Setup-Gebühr) 
und Aufladung von Gutscheinen und Geldkarten handelt es sich nicht um einen zusätzlichen 
geldwerten Vorteil, sondern um eine notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler 
Zielsetzungen des Arbeitgebers und damit nicht um Arbeitslohn des Arbeitnehmers. 


4 Die 44-Euro-Freigrenze (ab dem 1. Januar 2022 50-Euro-Freigrenze) ist bei Gutscheinen und 
Geldkarten im Sinne der Rdnr. 3 nur dann anwendbar, wenn sie zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden (§ 8 Absatz 2 Satz 11 zweiter Halbsatz i. V. m. § 8 
Absatz 4 EStG). Der steuerliche Vorteil ist damit insbesondere im Rahmen von 
Gehaltsverzicht oder -umwandlungen ausgeschlossen. 


2.  Sachbezug im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG i. V. m. § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG  


5 Sachbezüge im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG sind alle nicht in Geld bestehenden Ein-
nahmen. Ein Sachbezug im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG liegt nicht vor, wenn der 
Arbeitnehmer anstelle des Sachbezugs auch eine Geldleistung verlangen kann, selbst wenn 
der Arbeitgeber die Sache zuwendet (BFH-Urteil vom 4. Juli 2018, a.a.O., Rz. 16). 


Unter diesen Voraussetzungen ist Sachbezug im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG 
i. V. m. § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG u. a.: 







 
   


    
  


 
 


  
 


 


 
 


 
   


  
  


 


 
 


  
 


    
   


 
 


  


 
  


 


  
 


   
  


 
   


Seite 3 


6 – die Gewährung von Kranken-, Krankentagegeld- oder Pflegeversicherungsschutz bei 
Abschluss einer Kranken-, Krankentagegeld- oder Pflegeversicherung und 
Beitragszahlung durch den Arbeitgeber (BFH-Urteil vom 7. Juni 2018, a.a.O.), 


7 – die Gewährung von Unfallversicherungsschutz, soweit bei Abschluss einer freiwilligen 
Unfallversicherung durch den Arbeitgeber der Arbeitnehmer den Versicherungsanspruch 
unmittelbar gegenüber dem Versicherungsunternehmen geltend machen kann, sofern die 
Beiträge nicht nach § 40b Absatz 3 EStG pauschal besteuert werden. Tz. 2.2.1 des BMF-
Schreibens vom 28. Oktober 2009 (BStBl I Seite 1275) ist insoweit überholt (siehe auch 
Rdnr. 29, letzter Satz). § 37b Absatz 2 EStG ist anwendbar, 


8 – die Gewährung von Papier-Essenmarken (Essensgutscheine, Restaurantschecks) und 
arbeitstäglichen Zuschüssen zu Mahlzeiten (sog. digitale Essenmarken); die 
Richtlinienregelung des R 8.1 Absatz 7 Nummer 4 LStR 2015 und die Regelungen des 
BMF-Schreibens vom 18. Januar 2019 (BStBl I Seite 66) bleiben unberührt (§ 8 Absatz 2 
Satz 10 EStG), vgl. auch Rdnr. 16, 


9 – die Gewährung von Gutscheinen oder Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen 
(zur Abgrenzung vgl. Rdnr. 24) und zudem ab dem 1. Januar 2022 (vgl. Rdnr. 30) unter 
lohn- und einkommensteuerlicher Auslegung die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 
Buchstabe a ZAG erfüllen: 


a) Gutscheine oder Geldkarten, unabhängig von einer Betragsangabe, die berechtigen, 
ausschließlich Waren oder Dienstleistungen vom Aussteller des Gutscheins aus 
seiner eigenen Produktpalette zu beziehen (BFH-Urteil vom 4. Juli 2018, a.a.O., 
Rz. 30); der Sitz des Ausstellers sowie dessen Produktpalette sind insoweit nicht auf 
das Inland beschränkt oder 


b) Gutscheine oder Geldkarten, unabhängig von einer Betragsangabe, die berechtigen, 
ausschließlich Waren oder Dienstleistungen aufgrund von Akzeptanzverträgen 
zwischen Aussteller/Emittent und Akzeptanzstellen bei einem begrenzten Kreis von 
Akzeptanzstellen im Inland zu beziehen (zur Abgrenzung siehe Rdnr. 23), 


10 Ein begrenzter Kreis von Akzeptanzstellen im Sinne der Rdnr. 9 Buchstabe b gilt für 
lohn- und einkommensteuerliche Zwecke als erfüllt: 


a) bei städtischen Einkaufs- und Dienstleistungsverbünden im Inland, 







 
    


 
 


    
 


    
     


   
 


 
 


 
  
  
  


 
  


 


   
 


  
  


  
 


 
 


 
 


  
 


 
  


 
    


   
 


Seite 4 b) bei Einkaufs- und Dienstleistungsverbünden, die sich auf eine bestimmte inländische 
Region (z. B. mehrere benachbarte Städte und Gemeinden im ländlichen Raum) 
erstrecken oder 


c) aus Vereinfachungsgründen bei von einer bestimmten Ladenkette (einem bestimmten 
Aussteller) ausgegebene Kundenkarten zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
in den einzelnen Geschäften im Inland oder im Internetshop dieser Ladenkette mit 
einheitlichem Marktauftritt (z. B. ein Symbol, eine Marke, ein Logo); die Art des 
Betriebs (z. B. eigene Geschäfte, im Genossenschafts- oder Konzernverbund, über 
Agenturen oder Franchisenehmer) ist unerheblich. 


11 Beispiele zu Rdnr. 9 und 10 


• wiederaufladbare Geschenkkarten für den Einzelhandel, 
• shop-in-shop-Lösungen mit Hauskarte, 
• Tankgutscheine oder -karten eines einzelnen Tankstellenbetreibers zum Bezug von 


Waren oder Dienstleistungen in seiner Tankstelle, 
• von einer bestimmten Tankstellenkette (einem bestimmten Aussteller) ausgegebene 


Tankgutscheine oder -karten zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen in den 
einzelnen Tankstellen mit einheitlichem Marktauftritt (z. B. ein Symbol, eine Marke, 
ein Logo); die Art des Betriebs (z. B. eigene Geschäfte, im Genossenschafts- oder 
Konzernverbund, über Agenturen oder Franchisenehmer) ist unerheblich, 


• ein vom Arbeitgeber selbst ausgestellter Gutschein (z. B. Tankgutschein, hierzu zählt 
auch eine Berechtigung zum Tanken), wenn die Akzeptanzstellen (z. B. Tankstelle 
oder Tankstellenkette) aufgrund des Akzeptanzvertrags (z. B. Rahmenvertrag) 
unmittelbar mit dem Arbeitgeber abrechnen, 


• Karten eines Online-Händlers, die nur zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
aus seiner eigenen Produktpalette (Verkauf und Versand durch den Online-Händler) 
berechtigen, nicht jedoch, wenn sie auch für Produkte von Fremdanbietern (z. B. 
Marketplace) einlösbar sind, 


• Centergutscheine oder Kundenkarten von Shopping-Centern, Malls und Outlet-
Villages, 


• „City-Cards“, Stadtgutscheine 


12 – die Gewährung von Gutscheinen oder Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen 
(zur Abgrenzung vgl. Rdnr. 24) und zudem ab dem 1. Januar 2022 (vgl. Rdnr. 30) unter 
lohn- und einkommensteuerlicher Auslegung die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 
Buchstabe b ZAG erfüllen: 







 
   


    
 


  
 


  
 


 
 


 
 


  
  


 
    
 
   
 


 
  


 
 


 
  


 
   


   
 


 


  


 
   


 
 


   
  


Seite 5 Gutscheine oder Geldkarten, unabhängig von einer Betragsangabe, die nur berechtigen, 
Waren oder Dienstleistungen ausschließlich aus einer sehr begrenzten Waren- oder 
Dienstleistungspalette zu beziehen; auf die Anzahl der Akzeptanzstellen und den Bezug 
im Inland kommt es deshalb hier nicht an, 


13 Beispiele zu Rdnr. 12 


Gutscheine oder Geldkarten begrenzt auf 
• den Personennah- und Fernverkehr (z. B. für Fahrberechtigungen, Zugrestaurant, 


Park&Ride-Parkgelegenheiten) einschließlich bestimmter Mobilitätsdienstleistungen 
(z. B. die Nutzung von (Elektro-)Fahrrädern, Car-Sharing, E-Scootern), 


• Kraftstoff, Ladestrom etc. („Alles, was das Auto bewegt“), 
• Fitnessleistungen (z. B. für den Besuch der Trainingsstätten und zum Bezug der dort 


angebotenen Waren oder Dienstleistungen), 
• Streamingdienste für Film und Musik, 
• Zeitungen und Zeitschriften, einschließlich Downloads, 
• Bücher, auch als Hörbücher oder Dateien, einschließlich Downloads, 
• die Behandlung der Person in Form von Hautpflege, Makeup, Frisur und dergleichen 


(sog. Beautykarten), 
• Bekleidung inkl. Schuhe nebst Accessoires wie z. B. Taschen, Schmuck, Kosmetika, 


Düfte (sog. Waren, die der Erscheinung einer Person dienen) 


14 – die Gewährung von Gutscheinen oder Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen 
(zur Abgrenzung vgl. Rdnr. 24) und zudem ab dem 1. Januar 2022 (vgl. Rdnr. 30) unter 
lohn- und einkommensteuerlicher Auslegung die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 
Buchstabe c ZAG erfüllen: 


Gutscheine oder Geldkarten, unabhängig von einer Betragsangabe, die nur berechtigen, 
aufgrund von Akzeptanzverträgen zwischen Aussteller/Emittent und Akzeptanzstellen 
Waren oder Dienstleistungen ausschließlich für bestimmte soziale oder steuerliche 
Zwecke im Inland zu beziehen (Zweckkarte); auf die Anzahl der Akzeptanzstellen 
kommt es nicht an. 


15 Nicht um eine Zweckkarte im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe c ZAG 
handelt es sich bei Gutscheinen oder Geldkarten, wenn deren Einsatzbereich für sich 
genommen nicht mehr hinreichend bestimmt eingegrenzt ist. Ein „begünstigter“ sozialer 
oder steuerlicher Zweck in diesem Sinne ist daher insbesondere nicht die Inanspruch-
nahme der 44-Euro-Freigrenze (ab dem 1. Januar 2022 50-Euro-Freigrenze), der 







 
    


 
 


  
 
 


   
 


    
  


 
 


  
 
   


 


 
 


 
  


 
 


 
  


 
    


  
  


  
 


   


 
 


   


    
  


   


Seite 6 Richtlinienregelung des R 19.6 LStR (Aufmerksamkeiten) oder der Pauschalversteuerung 
nach § 37b EStG an sich. 


16 Beispiele zu Rdnr. 14 


• Verzehrkarten in einer sozialen Einrichtung, Papier-Essenmarken (Essensgutscheine, 
Restaurantschecks) und arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten (sog. digitale 
Essenmarken), 


• Behandlungskarten für ärztliche Leistungen oder Reha-Maßnahmen, 
• Karten für betriebliche Gesundheitsmaßnahmen (einschließlich betrieblicher 


Gesundheitsleistungen des Arbeitgebers im Sinne des § 3 Nummer 34 EStG) 


17 Ein Abschlag von 4 % nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3 LStR ist nicht vorzunehmen, wenn ein 
Gutschein oder eine Geldkarte über einen in Euro lautenden Höchstbetrag hingegeben wird 
(R 8.1 Absatz 2 Satz 4 LStR). 


3.  Geldleistung im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 EStG  


Kein Sachbezug, sondern Geldleistung im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 EStG ist u.a.: 


18 – eine Zahlung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer bei Abschluss einer Kranken-, 
Krankentagegeld- oder Pflegeversicherung und Beitragszahlung durch den 
Arbeitnehmer, wenn die Zahlung des Arbeitgebers mit der Auflage verbunden ist, dass 
der Arbeitnehmer mit einem vom Arbeitgeber benannten Unternehmen einen 
Versicherungsvertrag schließt (BFH-Urteil vom 4. Juli 2018, a.a.O.), 


19 – ein im Inland gültiges gesetzliches Zahlungsmittel oder Zahlungen in einer gängigen, 
frei konvertiblen und im Inland handelbaren ausländischen Währung; dies gilt nicht für 
Zahlungsmittel (z. B. Sonderprägungen), wenn der übliche Endpreis am Abgabeort im 
Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG vom Nennwert abweicht, 


20 – eine Zahlung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer anstelle der geschuldeten Ware oder 
Dienstleistung (zweckgebundene Geldleistungen und nachträgliche Kosten-
erstattungen); R 8.2 Absatz 1 Satz 4 LStR bleibt unberührt, 


21 Die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 50 EStG für Beträge, die der Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende Gelder) und für Beträge, 
durch die Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt werden 
(Auslagenersatz), bleibt hiervon unberührt. Besteht ein eigenes Interesse des 
Arbeitnehmers an den bezogenen Waren oder Dienstleistungen, liegen kein steuerfreier 







 
 


 


Seite 7  Auslagenersatz und auch keine durchlaufenden Gelder im Sinne des § 3 Nummer 50 
EStG vor (R 3.50 Absatz 1 Satz 3 LStR); von einem eigenen Interesse des Arbeitnehmers  
an den bezogenen Waren oder Dienstleistungen ist auszugehen, wenn die  Waren oder  
Dienstleistungen für den privaten Gebrauch des Arbeitnehmers bestimmt sind.  
 


22  Beispiele zu Rdnr. 20  
 
Arbeitnehmer  A hat  gegenüber seinem Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn einen Anspruch auf Übereignung e ines Fahrrads im Wert von 800 Euro. 
 
a)  A erhält von seinem Arbeitgeber anstelle des  geschuldeten Fahrrads  einen Betrag von 


800 Euro für den entsprechenden Erwerb.  
 
Die arbeitsvertragliche  Zweckbestimmung f ührt nicht zur Annahme eines  Sach-
bezugs. Es handelt sich um eine  zweckgebundene Geldleistung. § 37b EStG ist nicht  
anwendbar.  
 


b)  A erwirbt das  Fahrrad und erhält von seinem Arbeitgeber nach Vorlage seines  
Kaufbelegs den Betrag von 800 Euro erstattet.  
 
Die arbeitsvertragliche  Zweckbestimmung f ührt nicht zur Annahme eines  Sach-
bezugs. Es handelt sich um eine  nachträgliche Kostenerstattung. § 37b EStG ist  
nicht anwendbar.  
 


23  – ab dem 1. Januar 2022 (vgl. Rdnr. 30) die  Gewährung von Gutscheinen oder Geldkarten, 
die unter lohn- und einkommensteuerlicher  Auslegung die  Kriterien des § 2 Absatz 1 
Nummer 10  ZAG  (vgl. Rdnrn. 9 bis 16) nicht erfüllen:  
 
Geldsurrogate, wie insbesondere die Gewährung von G eldkarten oder Wertguthaben-
karten in Form von Prepaid-Kreditkarten mit überregionaler Akzeptanz ohne Ein-
schränkungen hinsichtlich der Produktpalette, die  im Rahmen unabhängiger Systeme des  
unbaren Zahlungsverkehrs eingesetzt werden können (BFH-Urteil vom 4.  Juli 2018, 
a.a.O., Rz. 31). Allein die Begrenzung der  Anwendbarkeit von Gutscheinen oder  
Geldkarten auf das  Inland ist für die Annahme eines Sachbezugs nicht ausreichend.  
 


24  – die Gewährung von Gutscheinen oder Geldkarten, die  nicht ausschließlich zum Bezug  
von Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten 
berechtigen. Stets als Geldleistung zu behandeln sind daher insbesondere Gutscheine oder  
Geldkarten, die  







 
   


 
  
  
   


 
   


 
  


 
 


   
   


 


 
  


 
 


 
   


 
 


 
 


 
    


 
  


   


 
   


 


Seite 8 a) über eine Barauszahlungsfunktion verfügen; es ist nicht zu beanstanden, wenn 
verbleibende Restguthaben bis zu einem Euro ausgezahlt werden können, 


b) über eine eigene IBAN verfügen, 
c) für Überweisungen (z. B. PayPal) verwendet werden können, 
d) für den Erwerb von Devisen (z. B. Pfund, US-Dollar, Schweizer Franken) verwendet 


werden können oder 
e) als generelles Zahlungsinstrument hinterlegt werden können. 


25 Beispiele zu Rdnr. 23 


Arbeitnehmer A erhält im Januar 2022 von seinem Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn eine Prepaid-Kreditkarte, die monatlich mit 50 Euro aufgeladen 
wird und mit der er bei über 30 Mio. Akzeptanzstellen weltweit Waren einkaufen kann. 
Auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen ist A aber nur der Erwerb von 
Kraftstoff für seinen Privatwagen erlaubt. 


Die Voraussetzungen der Rdnrn. 9 bis 16 sind nicht erfüllt. Bei der Prepaid-Kreditkarte 
handelt es sich um ein Geldsurrogat im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 2 EStG. Die arbeits-
vertragliche Zweckbestimmung führt nicht zur Annahme eines Sachbezugs. Es handelt 
sich um eine Geldleistung. Die 50-Euro-Freigrenze ist nicht anwendbar. 


Abwandlung 
Auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen ist A nur der Erwerb von 
Kraftstoff für seinen Dienstwagen erlaubt. 


Es handelt sich nicht um einen Sachbezug, sondern um eine zweckgebundene 
Geldleistung, die nach § 3 Nummer 50 EStG steuerfrei ist. 


4.  Allgemeine lohn- und einkommensteuerliche Regelungen zu Gutscheinen oder  
Geldkarten  


26 Der Zufluss des Sachbezugs erfolgt bei einem Gutschein oder einer Geldkarte, die bei einem 
Dritten einzulösen sind, im Zeitpunkt der Hingabe und bei Geldkarten frühestens im Zeit-
punkt der Aufladung des Guthabens, weil der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt einen 
Rechtsanspruch gegenüber dem Dritten erhält (§ 38 Absatz 2 Satz 2 EStG, R 38.2 Absatz 3 
Satz 1 LStR). Der Zufluss des Sachbezugs erfolgt bei einem Gutschein oder einer Geldkarte, 
die beim Arbeitgeber einzulösen sind, im Zeitpunkt der Einlösung (§ 38 Absatz 2 Satz 2 
EStG, R 38.2 Absatz 3 Satz 2 LStR). Die funktionale Begrenzung der Gutscheine und Geld-
karten ist in geeigneter Weise durch technische Vorkehrungen und in den zur Verwendung 
kommenden Vertragsvereinbarungen sicherzustellen. 
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27 Die konkrete aufsichtsrechtliche Einordnung einer Geldkarte als Zahlungsdienst oder eine 
Bescheinigung über die aufsichtsrechtliche Erfüllung der Kriterien des § 2 Absatz 1 
Nummer 10 ZAG durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) ist für 
die Finanzverwaltung nicht bindend (Gesetz zur weiteren Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften - Bericht des Finanzausschusses des 
Deutschen Bundestages, Bundestags-Drucksache 19/14909 Seite 10). 


28 Die Regelungen dieses BMF-Schreibens gelten nur für die lohn- und einkommensteuerliche 
Auslegung der Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 ZAG. Die diesbezüglichen aufsichts-
rechtlichen Regelungen bleiben hiervon unberührt. 


5.  Anwendung der  44-Euro-Freigrenze im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 11  EStG bei  
Unfallversicherungen und betrieblicher Altersversorgung  


29 Bei pauschalierungsfähigen Beiträgen für eine Unfallversicherung der Arbeitnehmer im Sinne 
des § 40b Absatz 3 EStG scheidet die Anwendung der 44-Euro-Freigrenze (ab dem 1. Januar 
2022 50-Euro-Freigrenze) aus (BFH-Urteil vom 26. November 2002, BStBl 2003 II 
Seite 492). 
Im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung führen laufende Beiträge und Zuwendungen 
des Arbeitgebers aus einem bestehenden Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine 
Pensionskasse oder für eine Direktversicherung zu Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
(§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EStG). Diese spezialgesetzliche Regelung schließt eine 
Bewertung der entsprechenden Beiträge und Zuwendungen nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG 
aus (vgl. auch BFH-Urteil vom 7. Juni 2018, a.a.O., Rz. 23). Die 44-Euro-Freigrenze (ab dem 
1. Januar 2022 50-Euro-Freigrenze) ist daher nicht anwendbar. 


6.  Anwendungszeitraum  


30 Die Grundsätze dieses Schreibens sind ab 1. Januar 2020 anzuwenden. 
Es ist jedoch - abweichend von § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG - nicht zu beanstanden, wenn 
Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
berechtigen (zur Abgrenzung vgl. Rdnr. 24), jedoch die Kriterien des § 2 Absatz 1 
Nummer 10 ZAG (vgl. Rdnrn. 9 bis 16) nicht erfüllen, noch bis zum 31. Dezember 2021 als 
Sachbezug anerkannt werden. 


Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 10. Oktober 2013 (BStBl I Seite 1301) und 
wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












URTEIL DES GERICHTSHOFS (Siebte Kammer)


15. April 2021(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 9 – 
Steuerpflichtige – Art. 11 – Befugnis der Mitgliedstaaten, Personen, die zwar rechtlich unabhängig, 


aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng miteinander 
verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen zu behandeln (‚Mehrwertsteuergruppe‘) – 


Begriff ‚durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng 
miteinander verbunden‘ – Nationale Regelung, wonach es Personengesellschaften, deren Gesellschafter 


neben dem Organträger nicht nur Personen sind, die in das Unternehmen des Organträgers finanziell 
eingegliedert sind, verwehrt ist, einer Mehrwertsteuergruppe anzugehören – Rechtssicherheit – 


Maßnahmen zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen oder -umgehungen – Verhältnismäßigkeit – 
Neutralität der Mehrwertsteuer“


In der Rechtssache C-868/19


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg (Deutschland) mit Entscheidung vom 21. November 2019, beim Gerichtshof 
eingegangen am 27. November 2019, in dem Verfahren


M-GmbH


gegen


Finanzamt für Körperschaften Berlin


erlässt


DER GERICHTSHOF (Siebte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Kumin sowie der Richter T. von Danwitz und 
P. G. Xuereb (Berichterstatter),


Generalanwalt: G. Pitruzzella,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der M-GmbH, vertreten durch D. Buß, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,


–        der deutschen Regierung, vertreten durch J. Möller und S. Eisenberg als Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch L. Mantl und N. Gossement als Bevollmächtigte,


aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über 
die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil
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1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 11 der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1, 
im Folgenden: Mehrwertsteuerrichtlinie).


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der M-GmbH als Gesamtrechtsnachfolgerin der PD 
GmbH & Co. KG und dem Finanzamt für Körperschaften Berlin (Deutschland) (im Folgenden: 
Finanzamt) wegen der Mehrwertsteuerpflicht von PD für Dezember 2017.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


3        Die Erwägungsgründe 4 und 7 der Mehrwertsteuerrichtlinie lauten:


„(4)      Voraussetzung für die Verwirklichung des Ziels, einen Binnenmarkt zu schaffen, ist, dass in den 
Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern angewandt werden, durch die die 
Wettbewerbsbedingungen nicht verfälscht und der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr nicht 
behindert werden. Es ist daher erforderlich, eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die 
Umsatzsteuern im Wege eines Mehrwertsteuersystems vorzunehmen, um so weit wie möglich die 
Faktoren auszuschalten, die geeignet sind, die Wettbewerbsbedingungen sowohl auf nationaler 
Ebene als auch auf Gemeinschaftsebene zu verfälschen.


…


(7)      Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem sollte, selbst wenn die Sätze und Befreiungen nicht 
völlig harmonisiert werden, eine Wettbewerbsneutralität in dem Sinne bewirken, dass gleichartige 
Gegenstände und Dienstleistungen innerhalb des Gebiets der einzelnen Mitgliedstaaten 
ungeachtet der Länge des Produktions- und Vertriebswegs steuerlich gleich belastet werden.“


4        Art. 9 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie sieht vor:


„Als ‚Steuerpflichtiger‘ gilt, wer eine wirtschaftliche Tätigkeit unabhängig von ihrem Ort, Zweck und 
Ergebnis selbstständig ausübt.


Als ‚wirtschaftliche Tätigkeit‘ gelten alle Tätigkeiten eines Erzeugers, Händlers oder Dienstleistenden 
einschließlich der Tätigkeiten der Urproduzenten, der Landwirte sowie der freien Berufe und der diesen 
gleichgestellten Berufe. Als wirtschaftliche Tätigkeit gilt insbesondere die Nutzung von körperlichen 
oder nicht körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen.“


5        Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt:


„Nach Konsultation des Beratenden Ausschusses für die Mehrwertsteuer (nachstehend 
‚Mehrwertsteuerausschuss‘ genannt) kann jeder Mitgliedstaat in seinem Gebiet ansässige Personen, die 
zwar rechtlich unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische 
Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen behandeln.


Ein Mitgliedstaat, der die in Absatz 1 vorgesehene Möglichkeit in Anspruch nimmt, kann die 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um Steuerhinterziehungen oder -umgehungen durch die 
Anwendung dieser Bestimmung vorzubeugen.“


Deutsches Recht


6        In § 2 („Unternehmer, Unternehmen“) des Umsatzsteuergesetzes vom 21. Februar 2005 (BGBl. 2005 I 
S. 386, im Folgenden: UStG) heißt es:
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„(1)      Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Das 
Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers. 
Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die 
Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig 
wird.


(2)      Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit wird nicht selbständig ausgeübt,


…


2.      wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist 
(Organschaft). Die Wirkungen der Organschaft sind auf Innenleistungen zwischen den im Inland 
gelegenen Unternehmensteilen beschränkt. Diese Unternehmensteile sind als ein Unternehmen zu 
behandeln. Hat der Organträger seine Geschäftsleitung im Ausland, gilt der wirtschaftlich 
bedeutendste Unternehmensteil im Inland als der Unternehmer.


…“


7        § 709 („Gemeinschaftliche Geschäftsführung“) des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt in Abs. 1:


„Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu; für jedes 
Geschäft ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich.“


8        Der zum Ersten Abschnitt („Offene Handelsgesellschaft“) des Zweiten Buchs („Handelsgesellschaften 
und stille Gesellschaft“) des Handelsgesetzbuchs (im Folgenden: HGB) gehörende § 119 sieht in Abs. 1 
vor:


„Für die von den Gesellschaftern zu fassenden Beschlüsse bedarf es der Zustimmung aller zur 
Mitwirkung bei der Beschlussfassung berufenen Gesellschafter.“


9        Der zum Zweiten Abschnitt („Kommanditgesellschaft“) des Zweiten Buchs des HGB gehörende § 161 
sieht in Abs. 2 vor:


„Soweit nicht in diesem Abschnitt ein anderes vorgeschrieben ist, finden auf die 
Kommanditgesellschaft die für die offene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften Anwendung.“


Ausgangsverfahren und Vorlagefragen


10      PD wurde im Jahr 2010 als GmbH & Co. KG gegründet. Ab Dezember 2017 gehörten ihr die A-GmbH 
als Komplementärin sowie die Klägerin des Ausgangsverfahrens, die D-GbR und die natürlichen 
Personen C, D und E als Kommanditisten an.


11      Nach dem Gesellschaftsvertrag von PD besaß jeder Gesellschafter, unabhängig von der Höhe der 
Pflichteinlagen, eine Stimme. Hiervon abweichend besaß die Klägerin des Ausgangsverfahrens sechs 
Stimmen. Mit Ausnahme einiger Beschlüsse über die Zusammensetzung der Gesellschafter und über 
Änderungen des Gesellschaftsvertrags, die der Einstimmigkeit bedurften, wurden sämtliche Beschlüsse 
von PD mit einfacher Mehrheit gefasst.


12      Ab Dezember 2017 handelten A und die Klägerin des Ausgangsverfahrens durch denselben 
Geschäftsführer.


13      Nach den Angaben in der Vorlageentscheidung war PD in wirtschaftlicher und organisatorischer 
Hinsicht in die Klägerin des Ausgangsverfahrens eingegliedert, und zwischen ihnen bestanden 
umfangreiche Leistungsbeziehungen.


14      PD ging davon aus, dass sie ab Dezember 2017 auch finanziell in die Klägerin des Ausgangsverfahrens 
eingegliedert gewesen sei, so dass sie und die Klägerin des Ausgangsverfahrens eine Organschaft im 
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Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG – mit dem im deutschen Recht die in Art. 11 Abs. 1 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Möglichkeit umgesetzt werden soll, Personen, die rechtlich 
unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng 
miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen zu behandeln – gebildet hätten. Da 
PD deshalb der Ansicht war, dass die Mehrwertsteuer von der Klägerin des Ausgangsverfahrens zu 
tragen sei, reichte sie für diesen Monat keine Umsatzsteuer-Voranmeldung ein.


15      Mit Bescheid vom 9. Mai 2018 setzte das Finanzamt eine Umsatzsteuer-Vorauszahlung von PD für 
Dezember 2017 fest. Ferner setzte es einen Verspätungszuschlag fest.


16      Der von PD gegen diesen Bescheid eingelegte Einspruch wurde zurückgewiesen.


17      Die Klägerin des Ausgangsverfahrens hat Klage beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
(Deutschland) erhoben.


18      Im Rahmen ihrer Klage macht die Klägerin des Ausgangsverfahrens geltend, zwischen PD und ihr 
habe im Dezember 2017 ein Organschaftsverhältnis im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG bestanden. 
Über ihre wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung hinaus sei entgegen der Auffassung des 
Finanzamts auch eine finanzielle Eingliederung zu bejahen. Infolgedessen seien sämtliche Umsätze und 
Vorsteuerbeträge für Dezember 2017 nicht PD, sondern der Klägerin des Ausgangsverfahrens 
zuzurechnen, so dass die für das Jahr 2017 angesetzten Umsätze von PD um die Schätzung für diesen 
Monat zu mindern seien. Außerdem sei der Verspätungszuschlag zu Unrecht festgesetzt worden, da PD 
nicht verpflichtet gewesen sei, für diesen Monat eine Umsatzsteuer-Voranmeldung abzugeben.


19      Das Finanzamt ist dagegen der Ansicht, im Dezember 2017 habe keine Organschaft zwischen PD und 
der Klägerin des Ausgangsverfahrens bestanden, da PD nicht finanziell in Letztere eingegliedert 
gewesen sei. Nach Abschnitt 2.8 Abs. 5a Satz 1 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses setze eine 
Organschaft nämlich voraus, dass Gesellschafter der betreffenden Personengesellschaft neben dem 
Organträger nur Personen seien, die finanziell in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert 
seien, so dass die erforderliche Durchgriffsmöglichkeit selbst bei der stets möglichen Anwendung des 
Einstimmigkeitsprinzips gewährleistet sei. Im vorliegenden Fall sei das Kriterium der finanziellen 
Eingliederung in das Unternehmen des Organträgers im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nicht erfüllt, 
denn zu den Kommanditisten von PD gehörten neben der Klägerin des Ausgangsverfahrens, einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auch natürliche Personen.


20      Das vorlegende Gericht hat Zweifel daran, ob die im Ausgangsverfahren in Rede stehende nationale 
Regelung mit Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie in seiner Auslegung durch den Gerichtshof vereinbar 
ist, soweit nach dieser Regelung eine Personengesellschaft nur dann eine Organschaft mit dem 
Unternehmen des Organträgers bilden kann, wenn die Personengesellschaft neben dem Organträger nur 
Gesellschafter hat, die in finanzieller Hinsicht in dieses Unternehmen eingegliedert sind.


21      Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs sehe Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie für die 
Mitgliedstaaten keine ausdrückliche Möglichkeit vor, den Wirtschaftsteilnehmern zusätzliche 
Bedingungen für die Bildung einer Gruppe von Personen aufzuerlegen, die als ein 
Mehrwertsteuerpflichtiger angesehen werden könnten (im Folgenden: Mehrwertsteuergruppe), und 
insbesondere zu verlangen, dass nur juristische Personen einer Mehrwertsteuergruppe angehören 
könnten.


22      Da es bei den verschiedenen Senaten des Bundesfinanzhofs (Deutschland) jedoch divergierende 
Auffassungen in Bezug auf die Umsetzung der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu der genannten 
Bestimmung in innerstaatliches Recht gebe, seien Klarstellungen in Bezug auf die Auslegung dieser 
Bestimmung nötig.


23      Einerseits sehe der XI. Senat des Bundesfinanzhofs darin, dass die Möglichkeit, eine 
Mehrwertsteuergruppe zu bilden, von einer die Rechtsform der fraglichen Einheit betreffenden 
Voraussetzung abhängig gemacht werde, einen Verstoß gegen Art. 11 Abs. 1 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie, sofern nicht die Voraussetzungen ihres Art. 11 Abs. 2 erfüllt seien.
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24      Andererseits gebiete der Grundsatz der Rechtssicherheit nach Ansicht des V. Senats des 
Bundesfinanzhofs eine enge Auslegung des Begriffs „Personen“ in Art. 11 Abs. 1 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie. Während nämlich über die Stimmrechtsverteilung und damit über die 
finanzielle Eingliederung einer juristischen Person rechtssicher, einfach und ohne 
Nachweisschwierigkeiten entschieden werden könne, treffe das auf Personengesellschaften nicht zu. 
Diese Beweisschwierigkeiten ergäben sich aus dem nationalen Recht, das den Abschluss von 
Gesellschaftsverträgen bei juristischen Personen von besonderen Formerfordernissen abhängig mache. 
So bedürften die Gesellschaftsverträge von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und von 
Aktiengesellschaften der notariellen Form, und die den Gesellschaftern obliegenden Entscheidungen 
seien grundsätzlich mit Stimmenmehrheit zu treffen. Dagegen bestehe für den Abschluss und die 
Änderung der Gesellschaftsverträge von Personengesellschaften kein Formzwang. Grundsätzlich gelte 
das Einstimmigkeitsprinzip, doch es sei abdingbar und könne aufgrund mündlicher Vereinbarungen 
durch andere Regeln (z. B. das Mehrheitsprinzip) ersetzt werden.


25      Der V. Senat des Bundesfinanzhofs habe entschieden, dass Personengesellschaften nur dann 
Organgesellschaften sein könnten, wenn ihnen als Gesellschafter, neben dem Organträger, nur Personen 
angehörten, die im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG finanziell in das Unternehmen des Organträgers 
eingegliedert seien.


26      Fraglich sei daher, ob Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie einer solchen Beschränkung der 
Tragweite des Begriffs „Mehrwertsteuergruppe“ entgegenstehe.


27      Falls dies zu bejahen sei, müsse ferner geklärt werden, ob die Beschränkung der Eigenschaft als eine 
unter § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG fallende „Organgesellschaft“ auf juristische Personen und 
Personengesellschaften, bei denen neben dem Organträger nur Personen, die im Sinne dieser 
Bestimmung finanziell in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert seien, Gesellschafter seien, 
eine für die Ziele der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderliche und 
geeignete Maßnahme im Sinne von Art. 11 Abs. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie darstelle.


28      In Anbetracht der Rechtsprechung des V. Senats des Bundesfinanzhofs sei nicht ausgeschlossen, dass 
diese Beschränkung als Maßnahme zur Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung im Sinne 
von Art. 11 Abs. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie angesehen werden könne, weil eine erschwerte 
Nachprüfbarkeit von Angaben des Steuerpflichtigen die Gefahr von Falschangaben und Manipulationen 
mit sich bringe. Diese Rechtsprechung könnte indes gegen die unionsrechtlichen Grundsätze der 
steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit verstoßen.


29      In Bezug auf den Grundsatz der steuerlichen Neutralität sei hervorzuheben, dass hinsichtlich der 
Tätigung von Umsätzen zwischen Personengesellschaften, bei denen Gesellschafter neben dem 
Organträger nur Personen seien, die in das Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert sind, 
einerseits und Personengesellschaften, bei denen dies nicht der Fall sei, andererseits keine 
umsatzsteuerrechtlichen Unterschiede bestünden. Wenn sie gleichartige Umsätze tätigten, stünden diese 
beiden Arten von Gesellschaften zudem in unmittelbarem Wettbewerb miteinander.


30      Hinsichtlich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit stelle sich die Frage, ob die Beschränkung nicht 
über das hinausgehe, was zur Erreichung des Ziels, Steuerhinterziehungen oder -umgehungen 
vorzubeugen, erforderlich sei.


31      Das vorlegende Gericht möchte überdies wissen, ob die in Art. 11 Abs. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie 
geforderten Maßnahmen mit der erkennbaren Intention erlassen worden sein müssten, 
Steuerhinterziehungen oder -umgehungen vorzubeugen, oder ob es genüge, dass solche Maßnahmen – 
unabhängig von dem vom Gesetzgeber verfolgten Ziel – zur Vorbeugung objektiv geeignet und 
erforderlich seien.


32      In diesem Kontext hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg beschlossen, das Verfahren auszusetzen 
und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:


1.      Ist Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin gehend auszulegen, dass er der Regelung des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG entgegensteht, soweit durch diese einer Personengesellschaft (hier: einer 
GmbH & Co. KG), bei der Gesellschafter neben dem Organträger nicht nur Personen sind, die 
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nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert sind, 
verwehrt ist, Organgesellschaft im Rahmen einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft zu sein?


2.      Sofern die Vorlagefrage zu 1. bejaht wird:


a)      Ist Art. 11 Abs. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie – unter Berücksichtigung des 
Verhältnismäßigkeits- und Neutralitätsgrundsatzes – dahin gehend auszulegen, dass er 
einen Ausschluss von Personengesellschaften der in der Vorlagefrage zu 1. genannten Art 
von einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft rechtfertigen kann, weil bei 
Personengesellschaften für den Abschluss und die Änderung von Gesellschaftsverträgen 
nach nationalem Recht kein Formzwang besteht und bei bloß mündlichen Vereinbarungen 
in Einzelfällen Nachweisschwierigkeiten für das Vorliegen der finanziellen Eingliederung 
der Organgesellschaft bestehen können?


b)      Steht es einer Anwendung des Art. 11 Abs. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie entgegen, wenn 
der nationale Gesetzgeber die Absicht zur Vorbeugung von Steuerhinterziehungen 
oder -umgehungen nicht bereits bei Erlass der Maßnahme gefasst hat?


Zu den Vorlagefragen


33      Mit seinen Vorlagefragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob 
Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie im Licht der Grundsätze der Rechtssicherheit, der 
Verhältnismäßigkeit und der steuerlichen Neutralität dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen 
Regelung entgegensteht, die die Möglichkeit für eine Personengesellschaft, zusammen mit dem 
Unternehmen des Organträgers eine Mehrwertsteuergruppe zu bilden, davon abhängig macht, dass 
Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem Organträger nur Personen sind, die in dieses 
Unternehmen finanziell eingegliedert sind.


34      Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie sieht in Abs. 1 vor, dass jeder Mitgliedstaat in seinem Gebiet 
ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche 
und organisatorische Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen 
Steuerpflichtigen behandeln kann; nach Art. 11 Abs. 2 kann ein Mitgliedstaat, der diese Möglichkeit in 
Anspruch nimmt, die erforderlichen Maßnahmen treffen, um Steuerhinterziehungen oder -umgehungen 
durch die Anwendung dieser Bestimmung vorzubeugen.


35      Mit dieser Bestimmung wollte der Unionsgesetzgeber es den Mitgliedstaaten ermöglichen, die 
Eigenschaft des Steuerpflichtigen nicht systematisch an das Merkmal der rein rechtlichen 
Selbständigkeit zu knüpfen, und zwar aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung oder zur 
Verhinderung bestimmter Missbräuche, wie z. B. der Aufspaltung eines Unternehmens zwischen 
mehreren Steuerpflichtigen, um in den Genuss einer Sonderregelung zu gelangen (vgl. in diesem Sinne 
Urteile vom 9. April 2013, Kommission/Irland, C-85/11, EU:C:2013:217, Rn. 47, und vom 16. Juli 
2015, Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496, Rn. 40).


36      Die Gleichstellung mit einem einzigen Steuerpflichtigen in Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie 
schließt es aus, dass die untergeordneten Personen weiterhin getrennt Mehrwertsteuererklärungen 
abgeben und innerhalb wie außerhalb ihres Konzerns weiter als Steuerpflichtige angesehen werden, da 
nur der einzige Steuerpflichtige befugt ist, diese Erklärungen abzugeben (Urteile vom 22. Mai 2008, 
Amplifin und Amplifin, C-162/07, EU:C:2008:301, Rn. 19, und vom 17. September 2014, Skandia 
America [USA], C-7/13, EU:C:2014:2225, Rn. 29).


37      Aus den Erläuterungen des vorlegenden Gerichts und der deutschen Regierung ergibt sich zunächst, 
dass der deutsche Gesetzgeber von der ihm durch Art. 11 eingeräumten Befugnis mittels § 2 Abs. 2 
Nr. 2 UStG Gebrauch gemacht hat, der vorsieht, dass „Organschaften“ gebildet werden können.


38      Sodann ergibt sich aus diesen Erläuterungen, dass eine juristische Person nach deutschem Recht nur 
dann als in finanzieller Hinsicht in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert angesehen werden 
kann, wenn der Organträger seinen Willen durchsetzen kann, insbesondere durch eine 
Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft, bei der die Beschlüsse mehrheitlich gefasst werden.
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39      Ein Teil der deutschen Rechtsprechung sieht diese Voraussetzung bei Personengesellschaften als nicht 
erfüllt an, da sie keine juristischen Personen seien und ihre Entscheidungen normalerweise einstimmig 
träfen. Diese Gesellschaften hätten zwar die Möglichkeit, ihren Gesellschaftsvertrag so zu ändern, dass 
ihre Beschlüsse mehrheitlich getroffen werden könnten. Änderungen des Gesellschaftsvertrags könnten 
jedoch mündlich vereinbart werden; dies sei geeignet, zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich der 
Abstimmungsmodalitäten und damit hinsichtlich der für die finanzielle Eingliederung erforderlichen 
Möglichkeit des Organträgers zu führen, seinen Willen in diesen Gesellschaften durchzusetzen. 
Deshalb sei nach deutschem Recht der Beitritt von Personengesellschaften zu einer 
Mehrwertsteuergruppe grundsätzlich ausgeschlossen.


40      Schließlich lasse dieser Teil der deutschen Rechtsprechung nur dann eine Ausnahme von dem 
fraglichen Ausschluss zu, wenn alle Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem Organträger 
Personen seien, die selbst finanziell in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert seien. In einer 
solchen Situation kontrolliere nämlich der Organträger unmittelbar oder mittelbar jeden Gesellschafter, 
so dass er seinen Willen in der Personengesellschaft durchsetzen könne, auch wenn deren Beschlüsse 
einstimmig gefasst werden müssten.


41      Im vorliegenden Fall steht zwar fest, dass die Klägerin des Ausgangsverfahrens, die Organträgerin von 
PD, in der Lage war, ihren Willen bei PD durch Beschlüsse, von denen die meisten mehrheitlich 
getroffen wurden, durchzusetzen, doch geht aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten hervor, dass 
zu ihren Gesellschaftern Personen gehörten, die finanziell nicht in die Klägerin des Ausgangsverfahrens 
eingegliedert waren. Das vorlegende Gericht wirft daher die Frage auf, ob der Ausschluss von PD vom 
Beitritt zur Mehrwertsteuergruppe mit dem in Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten 
Erfordernis enger Verbindungen durch finanzielle Beziehungen im Einklang steht und ob er jedenfalls 
als erforderliche Maßnahme angesehen werden kann, um dem vorzubeugen, dass durch die Anwendung 
dieser Bestimmung Steuerhinterziehungen oder -umgehungen im Sinne von Art. 11 Abs. 2 der 
Richtlinie ermöglicht werden.


42      Erstens ist daher zu klären, ob, wie die deutsche Regierung vorträgt, das Bestehen einer engen 
Verbindung durch finanzielle Beziehungen im Sinne von Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie 
im Fall einer Personengesellschaft verlangt, dass deren Gesellschafter neben dem Organträger 
zwangsläufig in finanzieller Hinsicht in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sind.


43      Insoweit trifft es zwar zu, dass die in Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellte 
Voraussetzung, wonach die Bildung einer Mehrwertsteuergruppe davon abhängt, dass zwischen den 
betreffenden Personen enge Verbindungen durch finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische 
Beziehungen bestehen, einer Präzisierung auf nationaler Ebene bedarf, so dass diese Bestimmung 
insofern bedingten Charakter hat, als sie die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften impliziert, die 
den konkreten Umfang solcher Verbindungen bestimmen (vgl. entsprechend Urteil vom 16. Juli 2015, 
Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496, Rn. 50).


44      Für eine einheitliche Anwendung der Mehrwertsteuerrichtlinie ist es jedoch wichtig, dass der Begriff 
der engen Verbindungen durch finanzielle Beziehungen im Sinne von Art. 11 der Richtlinie autonom 
und einheitlich ausgelegt wird. Eine solche Auslegung ist, obwohl die in diesem Artikel vorgesehene 
Regelung für die Mitgliedstaaten fakultativ ist, verbindlich, um, wenn auf ihn zurückgegriffen wird, zu 
vermeiden, dass es bei der Anwendung dieser Regelung Divergenzen zwischen den Mitgliedstaaten gibt 
(vgl. entsprechend Urteil vom 25. April 2013, Kommission/Schweden, C-480/10, EU:C:2013:263, 
Rn. 34).


45      Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie geht jedoch hervor, 
dass die Voraussetzung des Vorliegens einer engen Verbindung durch finanzielle Beziehungen nicht 
restriktiv ausgelegt werden darf.


46      Zum einen geht nämlich aus dem Wortlaut, dem Zusammenhang und dem Ziel von Art. 11 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie nicht hervor, dass Personen, die keine Steuerpflichtigen sind, nicht in eine 
Mehrwertsteuergruppe einbezogen werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. April 2013, 
Kommission/Irland, C-85/11, EU:C:2013:217, Rn. 41, 46 und 50). Diese Bestimmung schließt auch 
Einheiten, die wie die Personengesellschaften keine juristischen Personen sind, nicht per se von ihrem 
Anwendungsbereich aus (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. Juli 2015, Larentia + Minerva und 
Marenave Schiffahrt, C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496, Rn. 37). Wie die Kommission dargelegt 


Seite 7 von 11







hat, dürfen die Mitgliedstaaten daher zum Nachweis des Vorliegens einer engen Verbindung durch 
finanzielle Beziehungen keine Kriterien heranziehen, die sich ausschließlich auf bestimmte Arten 
juristischer Personen beziehen.


47      Zum anderen hat der Gerichtshof klargestellt, dass das bloße Bestehen enger Verbindungen zwischen 
den zu einer Mehrwertsteuergruppe gehörenden Personen in Ermangelung weiterer Anforderungen 
nicht zu der Annahme führen kann, dass der Unionsgesetzgeber die Inanspruchnahme der Regelung 
über die Mehrwertsteuergruppe allein den Einheiten vorbehalten wollte, die sich in einem 
Unterordnungsverhältnis zum Organträger der betreffenden Unternehmensgruppe befinden. Liegt ein 
solches Unterordnungsverhältnis vor, lässt dies zwar die Vermutung zu, dass zwischen den fraglichen 
Personen enge Verbindungen bestehen, doch kann es nicht grundsätzlich als eine für die Bildung einer 
Mehrwertsteuergruppe notwendige Voraussetzung angesehen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
16. Juli 2015, Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496, 
Rn. 44 und 45).


48      Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die Klägerin des 
Ausgangsverfahrens ihren Willen bei PD durch mehrheitlich gefasste Beschlüsse durchzusetzen 
vermochte, so dass das Bestehen enger Verbindungen durch finanzielle Beziehungen vermutet werden 
kann. Der bloße Umstand, dass die Gesellschafter von PD theoretisch mittels mündlicher 
Vereinbarungen den Gesellschaftsvertrag so ändern konnten, dass Beschlüsse künftig einstimmig zu 
fassen waren, reicht nicht aus, um diese Vermutung zu entkräften.


49      Entgegen dem Vorbringen der deutschen Regierung kann dieses Ergebnis durch den Grundsatz der 
Rechtssicherheit nicht in Frage gestellt werden.


50      Nach diesem Grundsatz müssen die Rechtsnormen der Mitgliedstaaten auf den vom Unionsrecht 
erfassten Gebieten eindeutig formuliert sein, so dass den betroffenen Personen die klare und genaue 
Kenntnis ihrer Rechte und Pflichten ermöglicht wird und die innerstaatlichen Gerichte in die Lage 
versetzt werden, deren Einhaltung sicherzustellen (Urteil vom 9. Juli 2015, Cabinet Medical Veterinar 
Dr. Tomoiagă Andrei, C-144/14, EU:C:2015:452, Rn. 35). Dieser Grundsatz verlangt, dass die 
steuerliche Lage des Steuerpflichtigen hinsichtlich seiner Rechte und Pflichten gegenüber der 
Finanzverwaltung nicht unbegrenzt offenbleiben kann (Urteil vom 30. April 2020, CTT – Correios de 
Portugal, C-661/18, EU:C:2020:335, Rn. 41), und soll damit zugleich den betreffenden 
Steuerpflichtigen und die betreffende Verwaltung schützen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. April 
2020, Sole-Mizo und Dalmandi Mezőgazdasági, C-13/18 und C-126/18, EU:C:2020:292, Rn. 54).


51      Für die Klägerin des Ausgangsverfahrens bestand zwar während des in diesem Verfahren in Rede 
stehenden Zeitraums keine Rechtsunsicherheit, da sie die Abstimmungsmodalitäten bei PD kannte und 
daher zu beurteilen vermochte, ob eine Vermutung für das Bestehen einer engen Verbindung durch 
finanzielle Beziehungen im Sinne von Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie bestand; die 
deutsche Regierung macht jedoch geltend, die Tatsache, dass nach deutschem Recht der 
Gesellschaftsvertrag von Personengesellschaften formlos geschlossen oder geändert werden könne, 
führe für die Finanzverwaltung zu Beweisschwierigkeiten hinsichtlich des Vorliegens einer 
Mehrwertsteuergruppe.


52      Die von der deutschen Regierung angeführte Rechtsunsicherheit ergibt sich jedoch nicht aus der 
Anwendung der Regelung über die Mehrwertsteuergruppe, sondern aus der Anwendung der 
Formerfordernisse, denen die Errichtung und die Änderung des Gesellschaftsvertrags von 
Personengesellschaften nach deutschem Recht unterliegen.


53      Wie das vorlegende Gericht ausführt, können sich die Mitgliedstaaten aber nicht auf Besonderheiten 
ihres nationalen Rechts berufen, um den in Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten 
Voraussetzungen eine weitere hinzuzufügen (vgl. entsprechend Urteil vom 12. November 2019, 
Kommission/Irland [Windfarm Derrybrien], C-261/18, EU:C:2019:955, Rn. 89 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


54      Würde der Grundsatz der Rechtssicherheit Personengesellschaften, zu deren Gesellschaftern neben 
dem Organträger nicht nur Personen gehören, die in das Unternehmen des Organträgers finanziell 
eingegliedert sind, die Bildung von Mehrwertsteuergruppen im Sinne von Art. 11 Abs. 1 der 
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Mehrwertsteuerrichtlinie allein deshalb verwehren, weil ihre Gesellschaftsverträge nach nationalem 
Recht rein mündlich geschlossen und geändert werden können, liefe dies im Übrigen, wie auch das 
vorlegende Gericht zu Recht feststellt, darauf hinaus, die Vereinbarkeit aller mündlichen 
Vereinbarungen, die Rechtsfolgen im Bereich der Mehrwertsteuer haben, mit diesem Grundsatz in 
Frage zu stellen.


55      Daraus folgt, dass sich der Ausschluss einer Personengesellschaft, zu deren Gesellschaftern neben dem 
Organträger nicht nur Personen gehören, die in das Unternehmen des Organträgers finanziell 
eingegliedert sind, von der Mehrwertsteuergruppe nicht aus der in Art. 11 Abs. 1 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten Voraussetzung in Bezug auf das Bestehen enger Verbindungen 
durch finanzielle Beziehungen ergibt, sondern eine zusätzliche Voraussetzung neben den in dieser 
Bestimmung aufgezählten darstellt.


56      Zweitens ist zu prüfen, ob eine Voraussetzung wie die in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG genannte gleichwohl 
zu den erforderlichen Maßnahmen gezählt werden kann, die getroffen werden können, um im Sinne von 
Art. 11 Abs. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie Steuerhinterziehungen oder -umgehungen durch die 
Anwendung von Art. 11 Abs. 1 vorzubeugen.


57      Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie sieht zwar für die Mitgliedstaaten keine ausdrückliche 
Möglichkeit vor, den Wirtschaftsteilnehmern weitere Bedingungen für die Bildung einer 
Mehrwertsteuergruppe aufzuerlegen; sie können jedoch im Rahmen ihres Ermessens die Anwendung 
der Regelung über die Mehrwertsteuergruppe bestimmten Beschränkungen unterwerfen, sofern diese 
den Zielen der Richtlinie entsprechen, die auf die Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder 
Verhaltensweisen und die Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung abzielt, und sofern das 
Unionsrecht und seine allgemeinen Grundsätze, insbesondere die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit 
und der steuerlichen Neutralität, beachtet werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 25. April 2013, 
Kommission/Schweden, C-480/10, EU:C:2013:263, Rn. 38, vom 16. Juli 2015, Larentia + Minerva und 
Marenave Schiffahrt, C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496, Rn. 38, 41 und 45 sowie die dort 
angeführte Rechtsprechung, und vom 17. Mai 2018, Vámos, C-566/16, EU:C:2018:321, Rn. 41).


58      Insoweit hat das vorlegende Gericht zu prüfen, ob der in der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
nationalen Regelung vorgesehene Ausschluss von Personengesellschaften, zu deren Gesellschaftern 
neben dem Organträger nicht nur Personen gehören, die in das Unternehmen des Organträgers 
finanziell eingegliedert sind, eine für die Ziele der Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder 
Verhaltensweisen und der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderliche und 
geeignete Maßnahme darstellt (vgl. entsprechend Urteil vom 16. Juli 2015, Larentia + Minerva und 
Marenave Schiffahrt, C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496, Rn. 43 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


59      Das vorlegende Gericht möchte gleichwohl nähere Angaben zu den Kriterien erhalten, anhand deren es 
die Vereinbarkeit der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nationalen Regelung mit den 
Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der steuerlichen Neutralität beurteilen kann.


60      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass ein Teil der nationalen Rechtsprechung die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende nationale Regelung so auslegt, dass der Ausschluss bestimmter 
Personengesellschaften von der Möglichkeit, einer Mehrwertsteuergruppe anzugehören, gerechtfertigt 
sei, weil die Errichtung und die Änderung ihres Gesellschaftsvertrags nach nationalem Recht keinem 
Formerfordernis unterlägen und insbesondere rein mündlich vereinbart werden könnten. Dieses Fehlen 
eines Formerfordernisses könnte nämlich zu Beweisschwierigkeiten hinsichtlich des Bestehens einer 
engen Verbindung durch finanzielle Beziehungen führen, die geeignet wären, die Verschleierung der 
Identität des Mehrwertsteuerpflichtigen zu erleichtern und damit missbräuchliche Praktiken und 
Verhaltensweisen sowie Steuerhinterziehungen oder -umgehungen zu begünstigen. Zur 
Veranschaulichung hebt die deutsche Regierung hervor, dass sich ein unredlicher Steuerpflichtiger 
nachträglich auf eine mündliche Änderung der Vereinbarungen über die Stimmrechte bei der fraglichen 
Personengesellschaft berufen könnte, um zu seinen Gunsten willkürlich auf abgeschlossene 
Steuerzeiträume Einfluss zu nehmen.


61      Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs kann eine missbräuchliche Praxis aber nur dann vorliegen, 
wenn aus einer Reihe objektiver Anhaltspunkte ersichtlich ist, dass mit den fraglichen Umsätzen im 
Wesentlichen ein Steuervorteil erlangt werden soll (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Februar 2006, 
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Halifax u. a., C-255/02, EU:C:2006:121, Rn. 75); die Gefahr der Steuerhinterziehung oder -umgehung 
im Sinne von Art. 11 Abs. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie darf mithin nicht rein theoretisch sein.


62      Es trifft zwar zu, dass es bei mündlichen Vereinbarungen für die Finanzverwaltung schwieriger ist, 
sich zu vergewissern, dass zwischen verschiedenen Personen enge finanzielle Beziehungen bestehen, 
und den Mehrwertsteuerschuldner zu ermitteln, doch geht aus der Vorlageentscheidung nicht hervor, 
dass diese Schwierigkeit im vorliegenden Fall de facto, wenn PD die Möglichkeit gehabt hätte, Mitglied 
einer Mehrwertsteuergruppe zu werden, zu Steuerhinterziehung oder -umgehung oder zur Entstehung 
einer echten solchen Gefahr geführt hätte.


63      Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist festzustellen, dass eine nationale Regelung, mit der alle 
Personengesellschaften, zu deren Gesellschaftern natürliche Personen gehören, systematisch von den 
Vorteilen der Mehrwertsteuergruppe ausgeschlossen werden, über das hinausgeht, was zur Erreichung 
dieses Ziels erforderlich ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Juni 2020, SCT, C-146/19, 
EU:C:2020:464, Rn. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung).


64      Überdies ist darauf hinzuweisen, dass das vorlegende Gericht selbst weniger restriktive Maßnahmen 
als einen solchen systematischen Ausschluss angeführt hat, etwa in Form des Erfordernisses eines 
Urkundsbeweises allein für die Eingliederungsvoraussetzungen oder einer Bewilligung der Bildung 
einer Mehrwertsteuergruppe durch die Finanzverwaltung. Zu Letzterem hat der Gerichtshof bereits 
entschieden, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einen Mitgliedstaat, der von der Befugnis 
Gebrauch gemacht hat, seinen Steuerpflichtigen das Recht einzuräumen, für eine bestimmte 
Steuerregelung zu optieren, nicht daran hindert, ihre Anwendung von einer Bewilligung der 
Finanzverwaltung abhängig zu machen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. April 2020, CTT – 
Correios de Portugal, C-661/18, EU:C:2020:335, Rn. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung). Eine 
solche Bewilligung und der schriftliche Nachweis der Eingliederungsvoraussetzungen würden 
Rechtsunsicherheiten von vornherein verhindern und zugleich einen wirksamen Schutz vor 
Missbräuchen bieten.


65      Schließlich ist in Bezug auf den Grundsatz der steuerlichen Neutralität darauf hinzuweisen, dass mit 
der Mehrwertsteuerrichtlinie, wie sich aus ihren Erwägungsgründen 4 und 7 ergibt, ein 
Mehrwertsteuersystem geschaffen werden soll, das die Wettbewerbsbedingungen nicht verfälscht und 
den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen nicht behindert. Außerdem ist dieser Grundsatz 
nach ständiger Rechtsprechung dem durch die Richtlinie eingeführten gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystem immanent und verbietet es insbesondere, Wirtschaftsteilnehmer, die gleichartige 
Umsätze tätigen, bei der Erhebung der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu behandeln (Urteil vom 
29. November 2018, Mensing, C-264/17, EU:C:2018:968, Rn. 32). Für die Frage, ob Gegenstände oder 
Dienstleistungen gleichartig sind, ist aber die Rechtsform, in der der Hersteller oder der 
Dienstleistungserbringer seine Tätigkeit ausübt, grundsätzlich unerheblich (vgl. in diesem Sinne Urteile 
vom 17. Februar 2005, Linneweber und Akritidis, C-453/02 und C-462/02, EU:C:2005:92, Rn. 25, und 
vom 16. Oktober 2008, Canterbury Hockey Club und Canterbury Ladies Hockey Club, C-253/07, 
EU:C:2008:571, Rn. 31).


66      Im vorliegenden Fall führt das vorlegende Gericht aus, Personengesellschaften, zu deren 
Gesellschaftern neben dem Organträger nicht nur Personen gehörten, die im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG in das Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert seien, und Personengesellschaften, 
deren Gesellschafter nicht alle in dieser Weise finanziell eingegliedert seien, tätigten die gleichen 
Umsätze und stünden miteinander in Wettbewerb. In einem solchen Fall verstößt es gegen den 
Grundsatz der steuerlichen Neutralität, wenn die letztgenannte Kategorie von Personengesellschaften 
von der Inanspruchnahme der Regelung über die Mehrwertsteuergruppe ausgeschlossen wird.


67      Zu dem vom vorlegenden Gericht hervorgehobenen Umstand, dass der nationale Gesetzgeber die 
Absicht zur Vorbeugung von Steuerhinterziehungen oder -umgehungen nicht bereits beim Erlass der 
Maßnahme gefasst habe, genügt der Hinweis, dass mangelnde Bestimmtheit der fraglichen Regelung 
hinsichtlich des verfolgten Ziels nicht dazu führen kann, dass ihre Rechtfertigung gemäß Art. 11 Abs. 2 
der Mehrwertsteuerrichtlinie systematisch ausgeschlossen wird. Fehlt es an einer solchen genauen 
Angabe, müssen andere – aus dem allgemeinen Kontext der betreffenden Maßnahme abgeleitete – 
Anhaltspunkte die Feststellung des hinter ihr stehenden Ziels ermöglichen, damit dessen 
Rechtmäßigkeit sowie die Angemessenheit und Erforderlichkeit der zu seiner Erreichung eingesetzten 
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Mittel gerichtlich überprüft werden können (vgl. entsprechend Urteil vom 21. Juli 2011, Fuchs und 
Köhler, C-159/10 und C-160/10, EU:C:2011:508, Rn. 39).


68      Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie im 
Licht der Grundsätze der Rechtssicherheit, der Verhältnismäßigkeit und der steuerlichen Neutralität 
dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die die Möglichkeit für eine 
Personengesellschaft, zusammen mit dem Unternehmen des Organträgers eine Mehrwertsteuergruppe 
zu bilden, davon abhängig macht, dass Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem Organträger 
nur Personen sind, die in dieses Unternehmen finanziell eingegliedert sind.


Kosten


69      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. 
Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht 
erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Siebte Kammer) für Recht erkannt:


Art. 11 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem ist im Licht der Grundsätze der Rechtssicherheit, der 
Verhältnismäßigkeit und der steuerlichen Neutralität dahin auszulegen, dass er einer nationalen 
Regelung entgegensteht, die die Möglichkeit für eine Personengesellschaft, zusammen mit dem 
Unternehmen des Organträgers eine als ein Mehrwertsteuerpflichtiger zu behandelnde 
Personengruppe zu bilden, davon abhängig macht, dass Gesellschafter der Personengesellschaft 
neben dem Organträger nur Personen sind, die in dieses Unternehmen finanziell eingegliedert 
sind.


Kumin von Danwitz Xuereb


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 15. April 2021.


Der Kanzler
Der Präsident der Siebten 


Kammer


A. Calot Escobar A. Kumin


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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